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Derkehrsunfälle 
Von Gend.-Oberstleutn,mt FRANZ SCHIFKO, Landesgend-armeriekommando für Steiermark 

Di,e Unfallsbil,mz registriert für das gesdmte Bundesgebiet täg­
lich durchschnittlich 100 Verkehrsunfälle. Ddbei stehen in der 
Unfollshäufigkei1 der Bundesländer Wien und Steiermark ab­
wechselnd an der Spitz•e. 

Die Ursachen dieser Unfälle sind meist Unvorsichtigkeit, 
Nichtbeacht-ung der Ver�ehrsvorschriften, T runkenh,dt oder zu 
hohe Geschwindigkei1t. Dazu nehmen moderne Untersuchungen 
als wei•ter-e Unfallsursachen noch Mangel an Geistesgegenwart 
und starke Empfänglichkeit für bioklimatische Einflüsse an. 

Wertvolles Menschenleben wird bei V,erkehrsunfällen ver­
nichtet oder schwer oder leicht verletzt. Dazu treten noch die 
durch Unfälle entstehenden Sachschäden. Im abgelaufenen Jahr 
wurden in St-ei,ermark durch V.erkehrsunfälfe 107 Personen g-e­
tötet, 882 schwer 'Und 2006 P,ersonen _leicht verletzt. Auch cl.ie 
Fahrerflucht v,erantwortungsloser Fahrzeuglenker, die sich um di,e; 
durch sie verletzten Personen nach dem Unfall nicht küm­
mern, sondern di,e Flucht ergreiFen, bilden im heutigen Verkehr 
eine nicht unbedeutende Rolle. 

Die Illustrierte Rundschau der Gendarmeri,e hat 'sich bereits 
in mehrer.en Abhandlungen mi·t dem Problem der Verkehrs­
runfälle und der.en Ursa.ch-en bef.aßt. Bei der BedeutUJng der 

AVerkehrssicherheit für di,e Allgemeinheit erscheint es angezeigt, 
"l!!l!l!!'die Unfallsursachen immer wieder aufzuz,ei·gen tind die A1Jf­

merksamkeft der Oeff.entlichkeit' wachz·uhalten, damit durch ein 
entspr,echendes Verhalt-en aller, jeder seinen Teil zur Verkehrs­
sicherheit beiträgt •und dieser Art mith1ilft, die Unfallziffern zu 
senken. 

48 Verkehrsunfäll-e - 2 Tote, Moborrad von Triebwas,en­
z-ug erfaßt - der Fahrer mitgeschleift UJnd getötet, Unfallsbilanz 
einer Woche - 11 Tote, 18 Mqn.'ate für betrunkenen Fahrer, ' 
Li.stauto von einem Personenzug zertrümmert - 1 Toter, 1 Jahr 
für Verkehrssünder, Last<1ul!o fährt in Gast!haus, •Listauto fährt 
in Lokomotive, Kind v-:,n einem Autobus gerädert, Greis von 
einem A•ubqbus gerädert, Todesfahrt na,ch der Hochzertsfei-er, 
Motomidf<l,hrer rast in eine Personengruppe, Sechsjähriger von 
LKW getötet, Fdhrerflucht nach schwerem Unfall, Kinderwagen 
vom Auto •erfaßt. • · 

So laut,en fast täglich di,e Schlagzeilen über Verkehrsunfäl,l·e 
in den Tageszei:tungen. Wori1n li•ege.n nU!/1 die_ Ursachen dieser 
V,erk-ehrsunfälle? Sie lhes,en, wi•e schon einga,ngs erwähnt in 
überwiegendem Maße in ei:nem scl-1uldhaften Verh<llten 'der 
Verkehrsteilnehmer. Meist li,egen si·e in einem Auslassen- der 
inneren Bremsen ei,nes Menschen und weniger in technischen 
Mängeln des Fahrzeuges. 

Bahnübersetzungen, gl,eichgültig ob unbeschrdnkt oder be­
schr.ankt, müssen mit Vor�icht 'Und AU1fmerksamkeit überquert 
werden. Es lwnn der Fall eintret-en, daß der Fer:nschrdnken eines 

-�
schr.rnk_ten Ueberganges du:ch irg,endwelche Umstände vor 

,er Durchf.ihrt des Zuges :nicht g,eschlossen werden konnte 
- her muß der Schienenstr<1ng beim Passi1eren eines Bahnüber� 

Vollkommen zertrümmerter Anhänger, der sich durch Ueberladung vom 
Lutkraftwagen losrlO. 

Schwerer Verkehrsunfall mit geteiltem Verschulden und tödlichem Ausgang. 
Der Lastkraftwagen benüt�te zum Teil die linke Fahrbahn und der Motor­

radfahrer fuhr mit übermäßiger Geschwindigkeit in die Kurve. 

g<1nges immer entsprechend beob<1chtet werden. Das Unglück 
schläft nicht! Wie viele geschlossene Bahnschranken wurden 
schon durch f'a,sende Kraftf<1hrer du,rchstoßeirr, so daß sie mtt 
Zügen zuSammenstießen u:nd daduroh schwer v<erletzt oder ge-
tötet wurden. 

Unf�lle ereignen sich auch durch unbeaufsichtigt auf der 
-Str.aße spi-elende Krnder oder durch sorglos di,e Straße über­
querende Fußgänger. So aufmerkSam und vorschriftsmäßig sich 
der einzelne Verkehrsteilnehmer im Straßenve·rkehr auch ver­
hal�en mag, durch einen anderen rücksichtslose.n Verkehrstei·f­
neihmer lwnn er immer wi1eder Op1fie.r eines Unfdlles werden. 
Jeder Verkehrstei lrrehmer muß du,rch sei1n vorschri•ftsmäßiges 
Verh<1lten d<'lzu beitr<1gen, di:e Sicherheit im Straßenv<erkehr zu 
erhöhen 1und <1,IJ·e, einsch-Jiießlich des Fußgängers, müssen sich 
an den GrundSatz h<llten, ·daß "Sicherheit vor Sch,nelligkeit" g,eht 
und <1n d<ls alte Sprichwort '1EHe mit WeHe". 

Eine große Gefahr für den Straßenverkehr bilden die vom 
Geschwindlgkeitsw<'l.hn besessenen Radf<11ir,er, i:He vor allem in 
Städten o'hne Rücksicht auf den übrigen Verkehr und ohne 
Rücksicht auf die Fußgänger mit v,erz,errten G�sichtern durch die 
Straßen r.isen. 

Neben di,esen aus menschlichen Mängeln verursachten Ver­
k,ehrsunfällen gibt es <'!,u.ch solche, di,e auf höhere Gewalt zu-

Eingeklemmte BeiwaJlenmaschlne �Is Folge unvorsichtigen Ueberholens, 
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Nichtbeachtung der Verkehrsvorschrift durch einen Radfahrer endete mit dem 
Tod desselben. 

rückzuführen sind, wi-e plötzlich auftretendes Glatteis, Nebel 
oder L<lwinenstürz-e. 

Es ist klar, daß ein· Betrunkener kein Kr.aftf.ah'rzeus führein 
d.arf. f,.,uch ,ein bloß .ang,ehei'tert-er Kr.aftfahrz,euglenker ste:llt 
schon ,eine große G.ef.ahr rm Str,aßenverkehr dar. 

D.as Sprichwort "sich Mut .antrinken" ist allgemein be­
ka.nnt. Der Alkoholeinfluß läßt im Menschen Hemmungen weg• 
fallen, sie kennen keine Furcht, werden mu>t\,g und u,nvor­
sichtlg. Der unber Alkoholei·nwirkuing stehende Kraftfohr-er hat 
eine . vi,el längere Reaktionszeit als ein nüchterner Fahrer. In 
di·es,er "länger,en Lei1tung" im Momente der Gefahr sind vi•el­
fach auch Unfallsursachen gel-egen. 

Di-e Wi•ss,ensch'a-ft .ist in der Lise, di.e · Alkoholei,nwirkung 
eines Menschen durch ärztliche Untersuchu,ng und _durch die 
gleichz,ei1tig,e chemische Bestimmung des Blutalkoholgehaltes na,ch­
zuw-eisen. Nur di,e dar.aus res-ulti-enenden Feststellungen sind 
für den Strafrichter von Bedeutw,g. Der Alkoholgeruch der 
Atemluft bewieist nur, daß der Betreffende Alkohol g-etru.nker. 
h'a,t. Auf den Grad der Alkoholisilernng- kann daraus kein 
Schluß g,ezogen werden. Au:ch der t-ork,elnde Gang muß nicht 
.auf Alkoholgenuß zurückzu.führ,en sein. Es kann s-kh- dabei urr. 
die Folg,en ei,ner Schockwirkung nach einem Unfall handeln 
oder um eine org,an,i-sch bedi,ngte Gleichgewichtsstör•ung. 

Bemerkt wird noch, daß di1e Blutentnahme z,u,r Alkoholblut­
unt-ersu-chung nach den gelt-enden Vorschriften von der Ei>n­
willigung des Betroffenen .abhängig ist und zur Bkitentnahme 
keine Zw,mgsm,i•tt,el zulässig sind. 

Durch unvorschriftmäßiges Abschleppen geriet dieser Lastkraftwa3en auf den 

Gehsteig und verletite einen Fußgänger tödlich. 
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Blutalkoholwerte von mehr als 1 Promille gelten als ver­
k,ehrsgefährdend. 

Str.afgesetz, Kraftfahrgesetz und Kraftfahrv-erordnung enthal­
ten Strafbestimmu.ng·en über di,e selbstverschuldete Trunkenheit, 
Fahrerflucht und Unterlassung der Hilfelei-st-ung nach Unfällen 
und schli-eßlich auch- Bestimmung1en über den Entz,ug dies Füh­
rerscheines. D,ies·e g -es•etzlichen Straf.mittel im Zusammenhalt mit 
den dem Gendarmeriebeamten zur Verfügung stehenden Ein­
schreitungsarten g,egen Verkehrssünder, wie Abmahnung, Orga:n­
mandat, Anz-eigen in Verbi·ndung mit Verkehrsunf.allsskizzen 
und· Photographien, ev,entuell auch Festneihmu1ng oder Verhaftung 
sind Zwangsmittel, um sogar unbel-ehrbar-e Verkehrsteilnehmer 
entsprechend zu erziehen und d!,e Verkehrssi'cherheit .auf den 
öffentlichen Straßen zu gewährleisten. 

Dazu sei noch bemerkt, daß zur Feststellung der Geschw.in­
digkeit von Kraftfahrzeugen durch Sicherheitsorgane eine Sropp­
uhr nicht unbedingt notwendig ist, sondern nach einem Er­
kenntnis des V-erwa ltungsgerichtshof,es dfe Schä-tzu•ng der Ge­
schwindigkeit durch !Jen V,erkehrsposten h,i,erzu genügt. 

Der § 523 StG über di,e selbstv•erschuldete volle Bera.u­
schung hat durch di-e Strafgesetznov-elle 1952, BGBI Nr. 62/52, 
-eine Neuf.assung in der Hinskht erfahren, daß nunm,ehr .auch 
Vergehen und Uebertretungen, die .im Ziusta,ndie der TrU1nken• 
heit begangen wer-den, in Str.af-e zu nehmen sind. 

Die Berauschung im Kraftfahrz-eugverkehr bildet nach §§ 99/5 
und 1go der Kraftfahrverordnung 1941, BGBI Nr:. 83/41, und! 
§ 11 des Kraftfahrgesetzes (KFG) 1946, BGB'!. Nr. 83/41, eine
Verwaltungsübertretung. Nach § 100l2- der Kraftfahrverordnung

. (KFV) 1941 ist die Fahrerflucht v-erbot-en und na:ch § 11 de 
Kraftfahrgesetz,es 1946 eine Verwaltungsübertretung. 

Die Unterlassung der Hi lfele
0

istu•ng g-egenüber der durch den 
Unf.all vedetzt-en Person fäHt unter di•e Strafdrohung nach 
§§ 331 c und 432 StG. 

Nach § 10/2 des Kraftfahrg-es-etzes 1946 hat die Verwal­
tungsbehörde das Recht, die Entzi,ehung des Führerscheines aus-

Die Außerachtlassung de·, Vorrangregel bewirkt• eine schwere Karambolage. 

zusprechen, wobei si•e den Betroff.enen auf bestimmt-e oder ·Un­
bestimmt-� Zeit für unfähig erklären kann, den Führerschei-n 

, wieder zu erlangen. · 
Patrouillen zur Ueberwachung des Straßenverkehrs sind außer­

ordentlich wichtig und es . ist Ta-tsac'he, daß schon die bloße, 
Anwesenheit eines unifiormierten Sicherheits,organes auf der 
Straße den Verkehr beruhigt. Jeder Verkehrsteilnehmer bemüht 
sich dann um ein vorschriftsmäßiges Verhalten. 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß di,e behördlichen Maß­
nahmen g-egen Verkehrssünder und d,ie Ueberw<'lchuing des 
Straßenv-erkehrs durch die Sicherheitsorgane .nicht den Erf,olg 
g•ez,eitigt haben, den wir uns wünschen. 

Die Verkehrssicherheit, auf den öffentlichen Straßen wird 
sofort bess·er werden, wenn sich jeder Verkehrsteilnehmer 
mit mehr Rücksi-cht, Vorsicht, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft 
im Straßenverkehr bewegt. 

ZU UNSEREM TITELBILD: 

Ob•n: Mißglückter Versuch d•s noch raschen Ueberquerens ein.s unbeschrankten 
Bahnüberganges trotz Herannahen eines Zuges. - Unten: von einem alkoholi• 

sierten Lenker geführt•r Lastkraftwagen landete im Straßengraben. 

Eine allgemeine Betrachtung 

� '° � • • •

Von Gend.-Oberleutnant FERDINAND .PRENTER 
Landesgendarmeriekommando für Kärnten 

Das Frfiuleln: Falsch spielen! Betrügen 1 
R!ccout: Commcnt, Mndemolselle! Vous appellez 
celn betrügen l Corrlger Ja lortune, J'encbolnor 
sous ses dolgts, etre sOr de son falt, t. �; 

(Gottbold Ephrnlm Lessing: 
,,Minna von Bornheim", IV, 2) 

Bei den Kursaalspi-elen. Roulette und Baccarat 2 und den 
Glückspielen überhaupt domini,eren zwei Faktoren: der Einfl.uß 
des Zufalls und das Verhalten des Spielers. Das Verhalten des 
Spi-elteilnehmers muß k-orr-ekt sein, das heißt, es muß den Spiel­
regeln entsprechen und darf nicht gegen strafrechtliche Norm.ein 
verstoßen. 

Die Gäst-e ei,nes Spielkasinos sind an Intelligenz, Wissen und 
Char<'lkter ,ungleich. Jedoch beherrscht sie alle - mit wenigen 
Ausnahmen - d.er "EI-Dorado"- oder "easy-mon.ey"-Kom­
plex 5. 

Um ihr .Ziel zu -erreichen, können sie verschiedene Wege 
einschlag,en: den ger<'lden (korrekten) oder den Weg der Finten 
(T rlcks), de'r "listigen Ränke". Der letztere führt zum Faktum deS! 
Spie!betrug,es und des Diebstahls beim Spiel. Solche strafbaren 

&Jandlung-en sind eine Domäne der „Intelligenzverbrecher". 
Wchon L e s  s i n g skizzierte in dem Lustspi-el "Minna von Barn· 

heim" das Bild des intelligenten und raffi.nierten Spidbetrügers 
(R i C Ca u t), der dem Glücke nachhilft und es an seine Finger 
fesseln möcht,e. 

Intelligenz, Menschenkenntnis, Gewandtheit und vor allem 
Kaltblütigkeit zeichnen in der Regel den Spielbetrüger und den 
im Verhältnis zu ihm etwas primitiv-eren Di,eb beim Spi,el aus. 
Diese beiden kriminellen Typen des Spi.elkasinobesuchers -
unauffällige oder auffall-ende, aber über allen· Verdacht erhabene 
(hochstaplerische) Persönlichkeiten, ab�olut ratio.nal denkende 
Spieler, wobei dem Worte Spieler schon metaphorische Be­
deutung_ zukommt - agi,eren meistens zur Zei-t des stärksten 
Spielbetriebes im Kasi.no. Günstig für si-e ist dann besonders der
Umstand, daß die korr-ekten Spieler sich auf das Spiel - sei 
es nun Roul-ette oder Baccarat - konz.entri-eren und daß di-e 
Croupiers u.nd di,e übrigen Kasinoangestellten durch das Ge­
dränge lln den Spi-eltischen eine kurze Zeit lang den Ueberblick 
verli,er,en. 

Die Tricks dieser verbrech�rischen Persönlichkeiten sind 
mannigfaltig, manchmal verblüffend einfach, manchmal kompli­
ziert. Wenden wir •uns nun einigen aus der großen Skald di,eser 
Tricks zu. 

1. Spielbetrug 
1. R o•u let t e

<1) J rick, genannt poussette: Der T rickster' versucht 
st-ematisch) 1Jnkorr-ekt zu gewinnen, indem er, nachdem ei.n 
up gedreht und das Resultat vom Croupier dusgerufen wurde, 

sofiort Jetons 5 auf ein Feld setzt, das nun einen Gewjnn bringt, 
o der indem er, falls v<:>n ihm Jetons auf. ein Feld gesetzt wor­
den war-en, das dann einen Verlust bedeutet diese Stücke rasch 
zurücknimmt {Di,ebstahl 1). ' 

. b) D�r Kraw.attentr(ck: Der betrüg-erische Spieler hält mit 
e��er besonderen Vomc_htung (au.eh ohne diese) einen Jeton 
hoher-en W-ertes unter seiner Krawatte verborgen und läßt -nach 
dem Bekanntwerden des Resultates des Coups di-esen auf ei-n ge­
winnbringendes Feld am Rande des Spi·eltisches fall-en. Im 
großen •und ganzen also nur eine verf.ejnerte Form des unter a)­
darg.estellten Tricks. 

1 Riccout: Wre, mein Fröulein? S.it nennen dds "bt:trügen'i? Dem Glücke::i 
nachhelfen, es an s.eine Fing�r zu fesseln, seiner Sache sicher sein, ... 

2 Auch El<,cc.ora und Bakkarat, Abkürzung Bac. Im übrigen siehe be­
züglich Roulette um:! Baac»rat Verordnung des BKA vom 30. April 1923, 
BGBI Nr. 253, über die v•rbotenen Spiel•, in der Fassung der Glücksspie-1° 
ve,rondnung 1933, BGBI Nr. 6, bzw. die einschlägige,n Erklärungen und Be­
schreibungen hierzu und Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen 
vom. r. Oktober 1933, BGBI Nr. 463, über die Au;übung des ausschließ­
lichen Rechtes des Bundes zum Betriebe von Spielban�en und Kursa<1lspielen 
(Spielbankverordnung) in d•r Fassung der Spielbankverordnungsnovelle, 
BGBI I Nr. 6/1934. 

8 Der Komplex des leichten und mühelosen Geldverdiemens (EI Dorado 
=

Goldland, easy money= leichtes Geld). 
• Gauner, der mit Tricks arbeitet. 
6 Spielmarken, auch chips genannt. 

c) Die betrügerische Reklamation: Der unkorrekte Spieler be­
hauptet, der Einsatz (eines anderen Spielers) auf einem Feld 
der Gewinnerseite gehöre ihm. Bei einem großen Spielbetrieb 
err-eicht er es unter Umständen, daß ihm der Spielgewinn von der 
Bank ausbezahlt wird, während der eigentliche Gewinner leer 
ausgeht u-nd überdies noch in den Verdacht der betrügerische!) 
Reklamation kommt. 

2. B a  c c a  r a t
a) Es kann vorkommen, daß einige Teilnehmer am Spiel sich 

-untereinander gegen die •anderen verbünden, eine Koalition 
bilden. Derartig•e Koalitionen verheißen Erfolg, denn si•e bi.ehen 

· den daran Beteiligten bessere Chancen als ein individuell·es Vor­
gehen. Solche Bac-Spi-eler verständigen sich unterei<nander wäh­
rend des Spi,els durch bestimmte Zeichen und beei:nflussen 
so den Verlauf einer Pa.rti-e. 

b) Der antiqui-erte „Sandwich'"-T rick: Dieser Trick setzt das 
Einverständnis efnes Bac-Croupi•ers vorau-s. Der Croupi-er gibt 
die gemischt,en K<1rten in den Schlitten. In diesem Au_genblick 
läßt - wi,e ver<'lbredet - -ein mit dem Croupier verbündeter 
Spi,eler einen Stoß Jetons .aus vorgetäuschter Un<'lchtsamkeit 

. auf den Boden fall.en. Dadurch wird die Aufmerksamkeit der an­
deren Spi,eler abg-elenkt und der Croupier kann ein Karten­
paket, das aus vorbereiteten Kartenf.olgen (,,Sandwich'!) be­
steht, unbemerkt in den Schli-tten geben. Der Spielbetrüger be­
herrscht im Ver-eine mit dem Croupi•er auf dj,es� _W,eise die 
Bac-Parti,e, S·etzt risikolos im Baccarat und gewinnt. 

II. Diebstahl bei Roulette ,und Baccarat 
Jetons werden meistens <'lm Roufettetisc!, gestohlen. Ent­

weder h.andelt es sich 'Um einen Dieb, der völl-ig isoli.ert eine 
günstige Situation ausnützt und Jetons entwendet, oder um 
ein "Team", das zusammenarbeitet und die Beute teilt. Ein 
Team <1rbeitet gewöhnlich so, daß der eigentliche Akteur 
am Spieltische hinter dem Üpf.er steht, wä·hrend vis--a-vis ein 
Komplice i'hn durch ein Zeichen auf den günstigsten Moment 
für den Jetondi,ebstahl aufmerksam macht. Jetondiebstähle er­
eignen sich häufig in den Mitternachtsstunden, woon eine ge­
wisse Ermüdung der Spi,eler und des Kasinopers,onals eingetre­
ten ist. 

Abschließend wären noch jene r.affinierten Jetondi,ebe zu er­
wähnen, di-e eine ihrer Handflächen mit einer Klebemasse 
(z. B. Vogell-eim) bestreichen, um so leicht und unauffäll1g 
Jetons stehlen zu können. Diese Täter fesseln buchstäblich 
das Glück <1n i'hre Fing-er. 

In einem Spielkasino li-egt das Geld (auf den Spieltischen) 
herum. Es braucht daher nicht wunderzunehmen, daß dies auch: 
verbrecherische P,ersönlichk'eit·en .anlockt. Ihnen steht im all­
gemeinen das Personal eines Kasinos gegenüber. Mit der Mög­
lichkeit des Spi-elbetruges u.nd des Diebstahls, beim Spi,el muß 
im K<lsi-no immer g,erechnet werden; denn stets wird es Men­
schen geben, die versuchen, dem Glücke nachzu•helfen und es 
an ihre Fi,nger zu fesseln. 

Literatur 
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Von Gend.-Oberst WILHELM WINKLER 
Alpinreferent des Gendarmeriezentralkommandos 

Alljährlich !-ordert der weiße_ Tod seine Opfer. Immer zahl­
reicher werden di,e Menschen, die im alpinen Skisport in der 
winterlichen B�llJWelt mit ihrer herben Schö.nheit Erholung und 
Eintspannung suchen. Und so zieht auch die . sportbegeist-erte 
J,ugemd tate-nfroh und sorglos auf die schneebeladenen Hänge 
und Flanken der 8.erge und sammelt Gipiel um Gipf.el für das 
Tourenbuch. Sie hat · wohl gelernt, di•e Skier in kunstvollen 
Schwüngen •und Bögen z•u meistern •und auf den Bretteln, die ihr 
ieine kleine Welt bedeuten, in wenigen Minuten ins ·Tal zu 
rasen. Sie kennt auch den Schnee in seiner· mehr oder weniger 
guten lkschaflenheit für ·den Skilauf. Aber sie _ist ahnungslos 
gegenüber den alpinen Gefahren� gje sie von allen Seiten 
bedrohen.-

Und wer sollte den Kampf gegen die ewigen Gesetze der 
Natur auf,nehmem ·als die J.ugend in ihr.er kraftstrotzend,en· Ge­
sundheit? Was gilt da Erfahrung, kluges Abwägen und nüch­
terner Mensch:env.erstand gegen Wille, Kraft und Tatendrang! 
Uiid so muß mancher junge Mensch seine Unerfahrenheit, .�ein 
Besserwissen und sein Draufgängertum mit dem Leben bezahlen. 

Die meisten Lawinenunglücke, passieren bei schlechtem Wett-er 
und Sturm. Und dann gellt der Ruf an die erfahrenen Menschen 
der Berge, an die Rettungsmannschaft: Menschen in Not, Y-on 
einer Lawine in die Tiefe gerissen! 

Nun beginnt die gutorganisierte !Und wohlüberlegte Tätig­
keit der Gendarmerie und des Bergrettungsdienstes. Best-
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ausgerüstet mit Sonden, Schaufeln, D-ecken, warmer Kleidung, 
Gebirgsakja, Medikamenten 1.md Verba„dzeug, bricht die Rettungs­
mannschaft so rasch als möglich zur Unglücksstellz auf. Lawinen• 
suchhunde, die vierbeinigen Retter in der Not, haben schon man­
chen Menschen dem weißen Tod entrissen. 

Der Führer der Rettungsmannschaft, der ein erfahrener und 
gewi,egter Alpinist sein muß, beginnt nun ziel- und planmäßig 
mit der Rettungsarbeit. 

Zuerst werden die Lawinensuchhunde mit ihrer Spürnase 
�nter der Leitung d'er Hundeführer angesetzt. Ist ihr Einsatz 
,erfolglos, dann tritt die Rettungsmannschaft nach einem genau 
�estgesetzten Plan des Führers in Tätigkeit. 

.. Zuerst wir� der Lawinenkegel �ach Kleidungsstücken, .. Au •. 
rustungsgegenstanden, aus der Lawine herausragenden· Korper- · 
teilen, Lawinenschnüren usw. genau abgesucht. Jeder kleine Hin­
w,eis erleichtut und beschleunigt die Rettungsarbeiten. 

Nun beginnt das systematische Absuchen des Lawinenkegels 
mit den Lawinemsonden. Zu diesem Zwecke wir.d die Sondier­
mannschaft ·.in möglichst geringen Abständen in einer Linie auf­
gestellt. Jeder Rettungsmann hat den ihm zufallenden. Streifein 
gewissenhaft in tnöglichst kleinen Zwischenräumen bis zum 
Boden zu sondier�m. Trifft die Sonde auf weichen Widerstand, 
so wird sie leicht drücloend gedreht, wobei sich o� Stoffteile 
des Verschütteten an den Widerhaken ansetzen. Es können ab�r 
auch Holzspuren von Skier.n, Spul\0!1 von Skilack •usw. an d·em 
Gr.eifem haften bleiben. Aber auch Latschen geben einen elasti­
schen Widerstand. Auf alle Fälle muß im Zw.eilel,sfalle mit den 
Schaufeln nachgegraben werden. Auf Absätzen, in Querrinnen, 
rings um Bäume ode_r Blöcke, sowie bei Gabelungen und Biegun• 
gen der Lawine muß mit besonderer Sorgfalt sondi.ert werdeJn. 

Ist auch das Sondieren erfolglos oder kann infol.51e großer 
Tiefe des Lawinenk,esels mit den So.nden der Boden nicht er­
reicht werden, so müssen als letztes Mittel mit den Lawinen. 
schaufeln Suchgräben ausgehoben w.erden. Sie sind in der Fließ­
richtung der Lawine von unten nach oben :z,u ziehen und je nach, 
Schneetiefe 1-1.50 m breit zu halt-en. 

Nun wird in den Gräben die So.ndierarbeit seitlich, senk-
recht un;d schräg nach unten f,ortgesetzt. 

• Bei besonders mächtigen Lawinen verbürgt aber auch die, 
·, 

mühevolle und zeitraubende Tätigk,eit nicht immer den Erf.olg und 
es ist nicht selten, daß erst die Frühjahrssonne und d�r schne•e­
fressende Föhn das weiße Grab freilegen. 

Mit dem neuartigen Rettungsschlitten, dem bootförmigen Ge­
birgsakja aus Aluminium, ist der Transport v.erletztu oder be­
w;ußtloser Personen selbst im schwierigen alpinen Gelände kein 
Problem mehr. Das Gesamtgewicht des Ak;-a einschließlich Deich­
seln beträgt nur 10-12 kg; zudem kann dieser Rettungsschlitten 
in zwei Teile zerlegt und von zwei Hellem auf dem Rücken zur 
Unfallstelle gebracht werden. Der Verletzt-e kann ärztlich ver­
sorgt, geg,en Kälte geschützt und in sicherer Fahrt innerhalb kur­
zer Zeit von geübten Skiläufern ins Tal transport werden. 

Für den alpinen Rettungsdienst sind nur Mä'nner g,eeignet, 
di·e körperlich den �öchsten t\nforder.un90n •un·d Strapazen ge­
wachsen sind. Es sind Alpinisten aus Uebe zu den Bergen,- die 
keine Gefahren scheuen, w,e;nn es gilt, M0nsch10n in schwter(er 
Bergnot zu helfen. 

Text zu nebenstehender Bilderseite: 

Lawinensuchhund "Greif" des Landesgendarmeriekommandos für Tirol 

beim Absuchen eines Lawinenkegels. 

Der Verschüttete wird aus seinem weißen Grabe geborgen. 

In rascher· Fahrt wird der Verletzte mit einem Gebirgsakja ins Tal 

abtransporti!'rt. 



ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERST.EN GERICHTSHOFES 
Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der Österreichische� Juristenzeitung - Nachdruck verboten 

Unterschied zwischen formeller und materieller Vollendung des 
Diebstahls. 
Der_ Oberste Gerichtshof hat Pn der grundlegenden Entschei-

- dung SSt. Xll/74 di,e Un'terscheildung zwischen formeller und 

ma,teridler Vollendung des Di1ebstahl,s ·uind di,e ArH1ahme, daß di,e 
Beteil'iigung eines Di,ebsgeoossen a.uch noch nach der Besitzent­
ziehung solange rn -frage kommen •könne, als di•e Sache nicht in 
Sicherheit g,ebracht sei, nicht für zulässig erklärt und di1e An­
sicht twsg,esproch,en, daß sich eine solche Annahme au•ch im 
Hinblick auf di-e Bestimmung-en des § 5 StG nicht recht­
f>ertig,en li1eße. Anderseits hat der Oberste Gerichtshof -ebenf,1lls 
in di,eser Entscheidung ausgesprochen, di,e Frage, wann die 
Besitzentziehung vollendet sei, könne -nur von Fall zu Fall be­
antwortet werden, 'lind so insbesonder,e darauf hingewiesen, 
daß an verhältnismäßrg kleinen Sachen, di-e leicht i•n der Kl,eidung 
oder am Körper v-erborgen werden können, der Besitz schon 
dadurch ei•ng-ebüßt wenden kann, daß sie der Di�b in den
Räumen des Bestohlen�n zu sich steckt, während der Besitz an
größer-en, 1•umfangreicheren, schwerer.en Sachen, di'e -nicht ver­
borgen weggeschafft werden können, erst dadurch verloren wird, 
dilß sie der Di;eb aus den Räumien des Besto'hlenen fortbringt, 
mögen si,e damrt auch noch nicht "in Sicherheit gebracht" 
sein. Der Oberste Gerichtshof hat in di,eser Entsch.eidung aber 
keineswegs ausgesprochen, daß etwa die Umzäunung eines 
Fabriksg-eländes jene Grenz,e i,st, die überschritten worden sein 
muß, um den Di,ebstahl, sonach di•e Besitzentzi,ehung, als voll­
endet anse'hen zu können. Eine solche Auffass1J1ng würde zu der 
unhaltbaren Schlußfolgerung führen, daß dem T�ter, der die 
gestohlene Sache innerhalb der Umzäunung eiines sroßen Fabriks­
�ländes v,ergräbt, 'llm sie bei günstiger Gele.,i,enheit zwecks 
Verwertung zu holen, obgleich der Bestdhlene keilne Möglichkieit 
hat, außer durch Zufu,11, a,uf dieses Versteck z,u komm1en,- nu, 
der Versuch des Diebstahls angelastet werden könnte. In di•esem 
Fall ist vi•elmehr, da sich der Täter wU-e de'r Eigentümer ein�r 
Sache verhält, dem es freisteht, mi1t ihr zu verfahren wie es 
ihm beliebt, infolge seiner ausschließlichen Herrschaftsanmaßuing
über di,e fremde bewegt.iche Sache, die Besitzentziehung und 
damit der Ditebstahl als vollendet anzusehen (OGH, 1. 9. 52:,, 
5 Os 555; LG Klpgenfurt, 7 Vr 216). 

Organstellung des Gelangene-naulsehers im Sinne des _§ 10_1.
Wenn sich di•e B_eschwierde pa_segen wendet, daß �uf die

J,:it des Angeklagten A. und dilmit auch au'f seine Betieiligu,ng 
an derse'lben die Bestimmung,en des § 101 StG angewendet 
worden seien, trotzdem A. ni·cht einen Akt dier Staatsgewdlt 
gesetzt, sondern nur eine Hd,ndlu,ng beg.angen habe, di1e vo._11 
jeder im Gelegenhei'tsverhältnis stehenden Person ebenso hä•tte 
gesetzt werden können, A. dermi.ach 1T1icht ei•ne Orga-nstellun•g 
mißbrauchte, so verkennt der Ni<litigk,ertswerber das Wesen der 
Bestimmung des § 101 StG. Dadurch, daß A. den ihm zur 
Last gelegten Schmuggel von Briefen i'n seiner amtlichen Ei,sen­
schaft als Ju�tizwachm<1nn beging, hat er v-on dem Amte, in dem 
er verpflichtet Wdr urid zu dessen Auf.9.ibenbereich es vornehm­
lich gehört, für dr•e Verschließung der Untersuchungshäftlinge 
Sorge zu tragen und jeden verbotenen Verkehr derselben mi:t 
der Außenwdt zu unterbinden, Mißbrauch g-emacht. Der Um­
sband, daß ein Schmuggel von Briefen für Untersuchungshäft· 
linge allenfalls audi von nich-tamtlichen P-ersonen begangen wer­
den k.ann, die .ils solche nicht Vvfeg,en Mißbrauch.es einer amt­
lich-en Stellung belangt werden ,können, ändert nJch.ts an der 
vom Erstgericht zutreff.end f.estgestellten Tatsach.e, daß A. eine
ihm anvertraute amtliche Gewalt mißbrauch� hat. Di-e Beurteilung 
der Tathandlungen A. als Verbrech.en nach § 101 StG wid . die 
des Beschwerdeführers .ils Mitschuld an di•esem Verbrechen nach 
§§ 5, 101 StG ist demn<1ch keineswegs rechtsirrig (OGH, 
17. 10. 52 1 5 Os 673; LG Wien, 12 Vr 2161). 

Unz-uchthandlungen im Sinne des• § 127 StG 
Das V,erb�echen der Schändung ver<1ntwortet, wer einen 

Kn<1ben oder ein Mädchen unter 14 J<1hren auf eine andere als 
die im § 127 StG bez-eichnete Weise geschlechtli�h . miß­
br.iucht. Mit Ausnahme des Beischlafes bildet jeder w1·e immer 
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g,eartete, durch Unz,u,chts'ha.ndlungen verübtre, �er . Erregung 
· geschl,echtlichen Reiz,en di•enende Mißbrauch des Körpers eines 
Knaben oder Mädchen unter 14 Jahren den strafbaren. Tat­
bestand. Auch das Abgr-eif-en eines Kindes am Gesäß, selbst 
über den Kleidern, sowiie das Greifieh unter di,e �öcke und in 
den Kleiderausschnitt und das Abtasben an der Brust oder den
na.ckten Beinen· stellt sich als ein geschl-ech-tlicher Mißbrauch 
des Körpers der jugendlichen Person durch Unzuchthandlungen 
dar, auch weinn der Täl!er bie/i seinen Ha1ndlu·ngen nicht un­
mitbelbar di-e Geschlechtsbeile der jugendlichen Person berührt 
hat. Das Erstgericht hat dalier die fe�tgestellten ·Handlungen des 
Angeklagten, d<1 dieser sich durch, si,e geschlechtliche Befriedi­
g.ung vierschaffen wollte, mit Recht .ils V-erbrechen der Schän­
dung nach dem § 128 StG beurteilt (OGH 4. November 1952, 
5 Os 975; KG Leoben, 7 Vr 1051). 

.. 

Der Dfebsgenosse im Sinne des § 174 Ha StG muß nicht selb. Ausführungshandlungen setzen. 
Der Ang,eklagte B. hat dadurch, daß er, obwohl er die Aull­

sicht über di1e Ware innehatte, di•e Zustimmuing zu deren Dieb­
st<1hl und damit diie Zusicherung gab, ihrer W.egführU1ng, die ja 
nur mit sei:nem Will-en gesch,ehen konnte, nicht entgegentreten 
zu woll-en, den Diebstahlsvorsatz des A. gefestigt, ohne daß eg 
hierzu noch wei-terer Zusicherungen bedurft hätte. Zugleich hat er 
durch s-ein pflichtwidris,es Dulden, somit durch di-e Hintanhaltung 
des in seiner eigenen Person gelegenen Hindernisses zur sicheren 
Vollstreckung des Di-ebst.ihfes des A. bei•getr-agen µ-nd dadurch 
die Vollbringung des Diebstahls auf die im § 5 StG vorges-ehe:ne 
W-eise positiv gefördert. W,enn di,e Beschwerde demgegenüber 
einwendet, daß nur ei•n aktives Handeln Beihilfe oder Di-ebs-. 
genossenschaft begründe, so befindet sie .sich in einem Irr• 
turn, da, wi,e der Oberste Gerichtshof in za'hlr,eichen Entschei­
i:lungen (SSt 11/57, XVl/60 u. a. m.) ausspr.ich, ein Unterlassen, 
dort wo eine Pflicht zum Handeln bestand, dem positiven Tun 
gleichkommt. 

Da nun der Be3riff des Drebs_genossen Im Sinne des � 174 
II a StG keineswegs erfordert, daß jeder der Diebsgenossen als 
•unmittelbarer Täter Ausführun.sshandl,uingen setzt,. zu i'hrer Her­
stellung vielmehr bei vorhandenem Einv-erständnis zur Ausübu_ng 
des Diebstahls und gleichz-eitiger Anwesenheit am T a·tort oder in
dessen Nähe jede Art von Hilfeleistung im Sinne des § 5 StG
(beispielsweise Aufp<1sserdienste) hinreicht, ist daher u.nter Zu

,
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grundelegung der obigen tatsächlichen Festsbeilungen das Ve '>. 
halten des Angeklagten 8. als das eines Diiebsgenossen im Sinn 
des § 174 II a StG zu werten (OGH 3. 11.' 52, 5 Os 663; 
LG Wien, 3d S Vr 1388). 

Zum Begriffe der Anstiftung 
Anstifter :ist cleorjenig,e, der vorsiitzlich einen 11nderen zum 

Vierbr.ec'herischen E:ntschl1uß -u1nd z.ur v-erbrecherischen Tätig­
keit bestimmt. Der Amtifber muß l,ediiglich woll-en, daß der 
A•ngestiftete ei1ne bes-timmte strafbar,e Handlung begclit, wobei er 
in dlem Tä'ter dein Entsc'hl,uß z-uor Verübung des V.erbrechens 
,e,rweckt (Slg. 3010, SSt IV /104). Nach _den Urt.eilsfeststellun: 
gen war di,e Frage des Ang,ek1.ig,ben an A„ ob di,eser für ih,n 
einen Bri,ef beföndler.n wünde, der A!n'l!aß da.für, daß A. unter 
Mißbr<1uc'h sei1ner amtluchen SteHuing Bri,ene schmuggelte. Das 
Eingreif.en des Angekliagben war mit!hhn für die Handlungsweise 
des A., der sich damit g,egen die Bestimmung,en des Strafgeset­
zes vergangen hat, kausal; sein Verhalben stel!,t sich somit richtig 
als Anstiftung d.ir. Für di·e vom eeschwerdeführ-er zu vertr-e­
tende Auffassu,ng, daß zur Anstiftung "nachhaltige Einwir­
kung des Anstifters auf den Täter" erforderlich sei, fehlt 
im Gesetz jede Gr.uyidlage. Abgesehen . davon kann bei der 
festgestellten Befördlerung von z•ehn Bri.ef.en hin u1nd drei Briefein, 
z,urück, wohf <1,uch von einer nachhalt!g,en Be,einflussu·ng des A,, 
durch den Anßiekll:lgben und von per Anstiftu1ng zm Förderüng 
,eines regen Briefverkehrs gesprochen werden (OGH, 17. Oktx:,.. 
ber 1952, 5 Os 673; LG Wien, 12 Vr 2161). 

lU,a,wt�Ud,t\.d,q ein gefährliches Rauschgift
Von HEINRICH HELLDORFER, Kri11_1.-Kommissär, Nürnberg, Deutschland 

Im Gegensatz zu den anderen beka�n'ten Rauschgiften [st 
Marihuana in den Ländern, in denen es konsumi-ert wird·, sehr 
häufig die Ursache sc·hwerer •und sc'hwerster Ve.rbrechen. 

Lieferant des Marihuana ist der "Indische Hanf" (bota.nische 
Bez-eichnung: Cannabis sativa), ,eine Pflanze, die an und für 
sich sehr gr.oßen wirtschaftlichen Wlert besitzt. "Marihuana" 
ist ein· Slang-Wort mexikani·sch-indianischer Abstammu1Jg :.md 

bez,eichnet diese Teile der Hanfpflan:zie, die die narkotischen 
Bestandteile •ent'hal·ten, also zu Genußzwecken verwendet we.r­
den können. Auc'h da,s unter dem Namen "Haschisch" be­
k<1nnte Rauschgift stammt von der Cannabis sativa. Marihuana 
wie auch Haschisch fallen ,unter die Bestimmungen des Opium­
gesetzes. (In Oesterreich "Suchtgiftgesetz".) 

Der Anbau des Indischen Hanfes bereitet ' in den· warmen 
Ländern keine Sc•hwierigkei.ten. Die Pflanze wächst dort teils 
wild, teils wird si:e gezogen (so in Indien, APrik.a, 'Syrien, 
Griechenland, Brasil'ien, Mexiko, USA usw.) !n Europa WilCh­
sen ·-nur geringe M�ng,en. Sie ist ei•n kraut<1rtiges Gewächs und 
wird teilweise bis zu 4,80 m hooh. Di·e nicht sehr großen 
Blüten verbreiten einen oharakteristischen Geruch. 

Um das Rausohgift aus der Pflanz,e zu gewinnen ist weder 
ein s-orgfältiger Zubereitungsproz,eß notwendig noch besonderes 
Können erforderliqh. Entweder wird das von den Pflanzen !lb­

sonderte Harz gesammelt oder es werden die Blüten und 

ätter gesammelt, getr,ocknet und dann zu einem rohen Pulver 
z•erstoßen. Dieses Pulv-er wird dann entweder gegessen oder mit 
einem Getränk eingenommen oder mit Tabak vermischt zu einer 
Marihuana-Zigarette gedreht. Die - in den einzelnen Ländern 
versahiedene Art der Zubereitung sowie die verschiedenen , Arten, die Drog-e einzunehmen, hat zu einer sehr mannigfaltigen 
Bezeichnung des Rauschgiftes geführt. Die folgende (unvoll­
ständige) Aufzählung mag hierüber einen klei,nen Ueberblick 
geben. 

In USA, Kanada, Mexiko und Latein-Amerika werden di•e 
getrockneten und zerstoßenen Blüten und Blätter in Zigarettein: 
ger<1ucht (Marihuana, Mugglers, Reders), •ebenso in Brasili·en 
(Miconha, Djamba, Riamba). 

Indien und Zentralasien verwendet das Harz. Dieses wird in 
kleine Stäbchen geknetet oder mit Gewürzen vermischt, geraucht 
oder g,egessen (Charas). 

. In lndi-en werden aber auch die zerstoßenen Blätter mi·t 
Gewürzen, Honig oder Wasser vermischt gegessen getrunken 
und auch geraucht (Bhan"g). 

' ' 

Afrika verwendet zerstoßene Blütenspitzen und Blätter, die 

Unterseite eines Blaltes des Indischen Hanfes. 

in Palmblätter eingerollt werden (gen. "Schuhe"); wird in lan­
gen Pf.eifen geraucht (Dagga). 

Wie wirkt sich nun der Genuß von Marihuana auf Körper 
und Geist .ius? Die W'irkung dllf di.e v,erschiedenen Personen 
ist sehr unterschi,eidlich uind mdst nicl-rt vorhersagbar. Hi•er ruft 
elne g•eringere Dosis eine sehr intensive Berauschung hervor, 
wiihrend eine andere Person eine starke Dosis einnehmen ka,nn 
ohne -eine bes·ondere Reaktion zu erleben, ausgenommen einer 
nachfolgenden Betäubung. In erster Linie _ist es dre ungewisse· 
Wirkung, di,e d <1s Marihuana zu ei·nem der gefährlic�sten Rausch­
gifte macht. _Ueberdies wird die Wirkung noch beeinflußt durch 
rassische oder sonstige individuelle Eigenheiten. 

Bestimmte physische Wirkungen scheinen bei d�r Mehr­
zahl der Fälle von Marihuana-Ra,usch aufzutreten. Die ersten 
körperlichen Wirkungen m<lch,en sich nach etwa einer Stund� 
(bei Einnahme durch Essen oder mit Getränken nach ·etwa __ zwei 
Stunden) bemerkb<1r und äußern sich in Muskelzitt,ern, erhohte_m·. 
Herzschlag uncl Beschleunigung des Pulses. Weitere Be�le1t­
erscheinung,en si1nd ein Klitngein in den Ohren, st�1rkes_ H1t:e­
gefühl im Kopf, Schwiindel, di,e Empfi,ndung von Kalte in Ha�­
den und Füßen· f.erner Zusammenschnürungen 1n der Brust sowie 
Erweiterung u;d Ver-engung der Pupillen. Diese körperlichen 
Reaktionen steigern sich i1n ihr,er Intensität bis entw-ecler Er­
brechen od-er vollstiindige Betäubung eintritt. Der Ber<1uschte 
fällt d<1,nn i,n ei,nen ruhelosem Schlaf, der von biz<1rren Gau·kel­
bildern begleitet ist. 

Sehr unterschiedlich ist di,e geistige Wirkung des Rausch­
giftes. Diese wird stark beei:nflußt von der gefühls- u�d stimmungs­
mäßigen Verfassung der Person. Im mittleren Sta�1-um ��r Be­
rauschung sieht d<1s Opfer lebhafte k-aleidoskopart1ge. V1s1�nen, 
verbunden mit_ zügellosem und sinnlosem Lachen. Eine E1�en­
art des Marihuan<1-Rausches ist, daß der Berauschte alle Sinne 
für Zeit und R<l-um verli-ert. Di,e Eimichtung eines Zimmers· 
nimmt widersinnige •und bizarr-e Formen an. Wenige Mi•nuten 
werden zu Stunden und kurze Entf.ernungen erscheiner:i unend­
·lich. Auch der Ge'hörsinn wird beei:nflußt, so d<1ß Lau1te -und 
Töne- verzerrt, lustvoll und aufreizend empf.u•nden werd�n (aus 
dies-em Grunde nehmen vereinzelt Jazzmusiker M<1rr�uana�. 

Im allgemeinen wer.den, •und das ma.cht dien Marihuana­
Rausch besonders gefährlich-, · schon im frühesten Rau��hzusta:ndi 
a.Jle Hemmun8'en und Beschränkungen frei. Di.e Zerstor-U'ng f.ist 
aller Will-enskräfte führt zu maßlosen und abnormen Handlungen 
und zu den wildesten Ausschweif.ungen, insbesondere auf 
sexuellem Gebi<et. 

BIDten der weiblichen Pflanze 
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Sehr gefährlrch ist der unter dem Einfluß von Marihuana 
st•ehende Kra�fahrer. Da während des Rauschzustandes alle Ge­
fühle für Zeit und Ra.u.m verlorengehen, entbehrt ein unter dem 
Einfluß der Droge stehender Kraftfahrer auch jeglicher Urteils­
kraft hinsichtlich Geschwindiskeiten und Entfernung. Hohe Ge­
schwindigkeiten erscheinen ihm als langs,im; di,e Folgen sind 
schwerste Unfälle (in den amerikanischen Verkehrsgesetzen . ist 
daher nicht nur. das Führen eines Kraftfaihi;zeuges im Alkohiol­
ziustand mit Straf.e bedr-o'ht, sondern auch das Führen eines 
Kr„ftfahrz,euges bei Einfluß von Rauschgift). 

Die für die Umgebung nachteiligste Wirkung tritt bei einer 
unter dem Einfluß von Marihuana stehenden P-erson im letzren 
Stadium des Ra-uschz,ustandes ei.n. Die intensive Uebererregbar­
'keit der Nerven führt zu Ünkontrollierbarer Reizbarkei-t und da­
mit meist zu schweren Körperverletzungen und schwer,en Ver­
lbrechen, da sich der Berauschte hier in einem Zustand „kün?t­
licher Tollheit" befindet. Meist kommt •es in di-esem Stadium 
noch zu einem Gedächtnisschwund, so daß bei einer Wi,eder­
kehr des Bewußtseins keine Erinneru.ng an die verübten Hand-
lungen besteht. 

Viele im Marihuana-Rausch begangene Verbrechen zeu­
gen von der Gefährlichkeit dieser Drog,e. Dabei z•eichnen sich
diese Fälle noch, wie die f-o/gender, Berichte zeigen, durch be­
sondere Gr.ausamkeit aus. 

Ein 14 Jahre alter Junge erschlug im Marihuana-Rausch sei'ne 
ganz•e Famili.e. , 

In Spokane (USA) ermo·rdete nach dem Gßnuß von Mari­
huana-Zigaretten ei.n Mann au.f brutale Wei� eirnen 74 Jahre 
alte� pensionierten_ Eisenbahnarbeiter. Der Mörder erklärte . v&
Gericht,. daß er seu, Opf.er nie zuvor gesehen habe und kem:P"
Grund für diesen Mord wüßte. 

In Pampa erschlug ein 26jähri,ger Arbeiter nach dem Ge­
nuß von Marihu.ana-Zigaretten mit ei1nem Beil seinen Vater, se·ine 
Mutter, seine Schwester und sei.ne zwei Brüder. Der Täter 
kon1nte sich später an nichts mehr •erinnern. 

In Dei Rio (Tex,as) er�choß ,ein Marihuana-Süchtiger zwei 
Frauen. Anschließend verübte der Täter Selbstmord, i.ndem er 

sich den Unterleib buchstäblich in kleine Stücke schnitt. Nach 
ärztlichen Feststellungen konnte sich niem,9nd so zerstückeln oh:n,e 
vorher das Bewußtsein zu verlier-en. Nur eine durch das Ma,ri­
huana hervorgeru f,ene starke körperliche Unempfindlichkeit konnte 
di•ese Selbstzerstückelung ermöglichen. 

In einer ander•en Stadt verließ ein 27 Jahre alter Hotel�oy, 
nachdem er in einem Hotel.zimmer ei.ne Marrhuana-Zigar,ette 
geraucht hatte, seinen Arbeitsplatz. Auf der Straße biß er einen 
Fußgänger in den Nacken, erschlug dann ,ein,en .neun Jahre alt.en 

Jungen und beg.ab sich anschließend in ,ei1n Gebäude. Dort erschoß 
er einen Wachposten, dem er die. Schußwaff.e entrissen hatte. 
Na,ch di,eser Tat beg,ann der Tl<'iter· laut zu singen. Bei seilner 

Festnahme schlug er wild um' sich, so daß er nur mit größter 
Anstrengung überwälti-gt , werden konnte. Der Täter konnte sich 
später an keine s-einer Handlungen erinnern, er wußte ni•cht ein-
ma./, daß er das Hot,el verlassen hatte. 

In Columbus terrorisierte eine Bande von si-eben jungen 
Burschen . nahezu zwei Monat•e die Umgebung und verütll-'l!i·. 
insg•esamt 38 Raubüberf�Ue. Die Täter befanden sich bei al:111" 
strafbaren Handlungen im Marihuana-Rausch. Sie konnten sich 
bei den späteren Ermittlung-en ka,1,rm me·hr erinnenn, an welchen 
Orten si•e ihre Verbrech,en begangen ha.tten und welch,e Art,en 
von Straftaten. 

Di•ese wenigen Fälle sind nur .ei'n kleiner Ausschnitt aus der 
Vi,elzahl der im Marihuana-Rausch begangenen Verbr-echen. 

Im ·Gegensatz zu den ander,en Rauschgiiften ist Marih'ua.na 
wesentlich billiger. Der niieder-e Prefs h'ait die V,erbreitung auch 
wesentlich gefördert. Denn . schon sind in a,nder-en Ländern vi·ele 
Süchti•ge, di,e bisher ein anderes Rauschgift einnahmen, dazu 
übergegang,en, das hi·//igere Marihuana zu v -erwenden. 

Obwohl nach den bisherigen Feststellungen keine große Ge­
fahr besteht, daß das Marihuana sic'h auch in Europa so stark ver­
br,eiten wird wi,e etwa i·n außer,europäisch1e1 Ländern (Asien, 
Afrika, Amerika ·usw.), so darf diese Gefahr doch nicht außer 
acht gelassen wer.den. Di,e mißlich.en sozikllen Verhältnisse der 
Na.chkri,egszeit können unter Umständen leich,t den Boden für 
ein billiges Rauschgift ebnen. 

Die Worte ,eines Richters aus •ei1ner Verhandlung gegen einen 
Marihuana-Händler: "Es gibt k,einen größer,en Fluch als Narkotika­
Gifte. Der Ra,usc'hsüchtige verliert Gott •und Familie. Er ist 
eine elende Kr,e.atur, di·e selbst vor einem Mot<l nii ·cht zurück­
schreckt. Der- V,erkäuf.er gleicht einer vvpestenen R.itte, die aus 
ihrem Lodi kommt, um di,e P,est a,uszubrei'ten", sind eine ein­
dringliche Mahnung, alle Rauschgifthänd/:er schärfstens zu be­
kämpf.en. 

• 

• 
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1 AUS DEM KRIMINOLOGISCHEN INSTITUT DER UNIVERSITÄT GRAZ 1 
�-------------------------------------------------------/ 

Ober einige Fälle von 

Unter F ·e t  i s c h i s m u s verstehen wir bestimmte Spielarten 
geschlechtlicher P.erv,ersionen. Der ursprünglich für gewisse 
kultisch-reli,giöse Handlungen gebrauchte Ausdruck wurde erst­
mals .am Ende des vorigen Jahrhundert-s von dem Franz·osen 
B i n e t  auf P.erv,ersionen des Geschlechtslebens angewandt, bei 
denen leblose Gegenstände zur Reizacuslösung, Reizerhöhung 
oder letzten Endes als Ersatz für den andersgeschlechtlichen 
Sexualpartner dienen. Während zum Beispiel di•e P.erversionen 
S a  d i s m ·u s, M a s o  c h i s m u s und andere verhältnismäßi-g 
häufig anzutreff.en sind, findet man e c h t en F,eti'schismus viel -
seltener 1). Ger.ade darum ist es aber ·oft sehr ,lohnend, auf 
diese Perversion einzugehen und insbesondere ihre Entstehung 
im betreffenden Einz,elwesen zu untersuchen. 

Unter P,erversion auf geschlechtlichem Gebiet - wir spre­
chen hier nur von diesem - versteht man eine "abnormale" 
Richtung (Version) des Geschlechtstriebes 2), ein Streben, Sich­
hinauswenden (per-Y.erter,e) über den normalen Rahmen. Nicht 
die Vereinigung der Geschlechtsteile mit dem aus einer Person 
des anderen Geschlechtes bestehenden Sexualpartner ist das 
Zi-el -eines pervertierten Geschlechtsaktes, sondern ein hi�rvon 
nach Handlung (perversio in actu) oder Objekt (pervers10 _1n 
obiecto) abweichendes Sexualerlebnis, sei es für sich allein, 
sei es in Verbindung mi't einem normalen Geschlechtsakt. Vom 
psychopathologischen Standpunkt betrachtet, können solche 
Handlungen sowohl, wie schon gesagt, der Reizst,eigeru,ng, ab�r 
auch zur .Kompensierung von Minderwertigkeitsgefühlen, wie 
zum Beispiel in einem im Anschl:uß gebrachten Falle, dienen. 

Wie alles im menschlichen °leben, so ist· natürlich auch der 
Begriff "P,erv,ersion" nur relativ zu betrachten und es w,u,rde 
daher seine Definition als abnormale Richtung des Geschle�hts­
tri,ebes oben in Anführungszeichen gesetzt. Einerseits ist Jede 
Aussage, auf di,e wir auf diesem Gebi<ete immer als Mitteilungs­
quelle angewiesen sind, letzten Endes immer irgendwie �?n 
der subj,ektiven Einstellung des Aussagenden beeinfi.ußt und laßt 
sich davon - selbst in der Narkoexploration - nie _yollkommen 
trennen, ganz gleich, ob wir es mit der Aussage ·des Verno�­
menen, mit der Meinung des Autors eines Buches oder mit 
dem Spruc·h eines Richters in Auslegung stets a.uslegung�­
bedürftiger Gesetze zu tu,n haben anderseits ändern sich die 
Anschauungen im Lauf.e der Z�it und mit geographischer 
Länge und Breite 3). Was hi-er religiöses Gebot ist, ist dort 
verpönter und mit Strafe belegter Gesetzesbruc'h - mit allen 
dazwischenliegenden St-ukn ! 

1) Es wäre eine dankenswerte Aufgabe künftiger Forschung, statiStisch 
den prozentuellen Anteil der einzelnen pervertierten Tri-ebrichtungen inner­

halb des Gesamtgebietes der Perversion zu ermitteln. 

') Triebe sind Anlagen (angeborene Eigenschaften) zu Strebungen in 
bestimmter Richtung; das Triebzie l kann dabei auf dGS Einz,elwesen be­
schränkt sein (zum Beispiel Triebe nach Entfaltung natürlidher Lebens­
äußerung wie Fortpflanzungstrieb, Nahrungstrieb, Selbsterhaltungstrieb) 0

_�
er 

über das Einzelwesen hinausr.eichen (Trieb nach Gestaltung des Ve,rhalt­
nisses zur Umwelt wie Gemeinschaftstrieb, Machttrieb usw.; vergleic;he Seelig,. 

Lehrbuch der Kriminologie, 1951, Seite 128). 
3) So wird zum Beispiel Homosexualität in Oesterr.eich sowohl zwischen 

Männern als auch Frauen bestraft, in Deutschland nur zwischen Männern, 
in Italien überhaupt nicht. Künstliche Befruchtungen sind in manchen Ländern 
verboten, in anderen werden sie durchgeführt (wobei noch die zivilreicht­
liche Frage entsteht, ob dies als Ehebruch anzusehen ist, sofern einer ver-_ 
heirateten Frau ein anderer als der Samen ihres zum Beispiel unfruchtbor.en 
Gatten zugeführt wird). 

FE.TISCH ISMVS 

Y.on Dr. WALTER HEPNER, Gra:z: 

Beim Fetischismus als ei·ner der Erscheinu.ng�formen der 
Perversionen wird bezüglich der inneren Einstellung des Feti­
schisten zum Fetisch unterschieden: 

a) der sogenannte . kleine, mittelbare, uneigentliche oder UTI-
echte Fetischismus, 

6 ) der große, unmittelbare: eigentliche oder echte Fetischis­
mus. 

Beim un e c ht e n  Fetischismus ist das Ziel des Geschlechts­
aktes der (unter Umständen auch gleichgeschlechtliche) Ge-

Bild 1: Aus der Sammlung eines Werkzeug-Fetischisten. 
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Bild 2: Die "Lieblingsschraube" des Werkzeug-Fetischisten, mit einer Masche 
geschmückt. - Bild 1 und 2 aus Koopmann, Sexueller Symbolismus, Deutsche 

Zeitschrift lilr die gesamte gerichtliche Medizin, Band 3S, Seite 282 

Unterdrten der Homosexudlifät erklärt werden können. Es sind 
dies·: 

d) der d n g e b o r e n e F,etischismus. Menschen mit 1ieser 
Anldge hdben von Geburt bzw. von eingetretener Pubertdt dn 
dds Bestreben, sich nicht "normdl"-geschlechtlich, sondern f.etr­
schistlsch zu betätigen. Auch soweit es sich hierbei um echte 
Fetischisten (im Si1nne obiger Einr-eihung) hdndelt, kann -
ebensowenig wie meines Erdchtens bei angeborener Homosexudli­
tät - hi-er v-on einer Perversion im fdndläufigen Sinne gesprochen 1 
werden, dd diese Menschen ihr biolog-isches "So-Sein" dls ein 
naturgegebenes "Anders-Sein" gegenüber ihren Mitmenschen 
empfinden. Daß dieses Empfinden von tri•ebhdften Handlungen 
selbst oder als deren Begleitersc�einung dnders geartet ist dls 
dds - vielleicht - der Mehrzahl der Mitmenschen, ist nur 
eine reldtive Einstufung ·und besdgt streng wissenscha�lich bzw:. 
rein obj-ektiv g,esehen noch gar .nichts bezüglich ei,ner Perver· 
sion. Jeder beliebig "So"•Gedrtete hätte demnach das Recht, 
eiMn anders Gedrteten als pervers zu bezeichnen. Die - ,noch 
reichlich •unerforschte - Mehrheit der jeweiligen So- oder 
Anders-Empfindenden kdnn rniemdls objektive Grundfdge ei·ner 
Einstufung sein. Diese T dtsache spricht im Gegen bei I üb,�rhaui::� 
gegen den Begriff jeglicher "Perversion". Ddß j -ede echte 
fetischistische Einstellung dem ·natürlichen Fortpflanzungsbestre­
ben zuwiderläuft, steht duf dnderer Ebene, sofern man d�n 
Menschen dls fr.ei verfügend über seinen Körper und �eist 
betrachtet. In diesem Sinne muß dllerdings jedem von zuwider­
laufender Trieb- und Empfindungsrichtung di,e Bezeichnung "per­
vers" zugebilligt werden. Aber was dlles in unserem so­
genannten kul.tivi,erten Leben ist nicht pervers in Bezug auf
die Naturgesetze! 

b) der e r w o  r'b ,efi•e Fetischismus. Für diesen gibt es 
verschiedene Ursachen, wie Verdrängung von Minderwertigkeits­
komplex,en, Anlernung durch andere, Ersatzhandlung mdngels 
geeigneter natürlicher Sexualpartner, wobei di,e oft wohlge­
meinte dber fehlgeführt-e Erziehungsmaßnahme der Absperrung 
vom dnder,en Geschlecht eine nicht zu unterschätzende Rolle 
spielt •und schließlich -noch - in Anlehnung an di,e homo­
sexuelle Prostitution - die künstliche Züchtung f.etischistischer 
Triebrichtungen durch den damit spekulierenden Geschä�sgeist 
in Form von sado-masochistischen Zirkeln, MasSdg,einstituten usw.,
die das T ri,ebleben in fetischdrtiger Weise zu beeinflußen im­
stande sind. 

Im folgenden werden einige Zielrichtungen mach der Art 
des als Fetisch begehrten Objektes dngeführt. Die Frage, warum 
vom jeweiligen Fetischisten gerade dieser und kein anderer 
Gegenstand afs Fetisch begehrt wird, h·arrt n'och der Un_ter­
suchung. Als erfolgversprechende Methoden können vielleicht 
die Traumanalyse, die Narkoexploration, der R,ohrschachtest 
·und andere genannt werden. 

Ein ungemein häufiges fetischistisches Objekt sind_ S c h u h e 
·und es besteht hierüber auch zahlreiche Literdtur. D1-e Sammler 
sind meist Männer, die Objekte Frauenschuhe vers7hiedenster 
Gattung, insbesondere Lackstiefel (oft in Ve�bind�ng _mit ma�ch

d
l· 

stischen Komponenten im ZuSdmmenhdng mit Re1tpe1tschen) 1Jn 
Stöckelschuhe. Solche Fetischisten haben oft ganze Schuh­
sammlungen und darunter ihre "Lieblingsschuhe". 

Auch Handschuhe und S t r ü m p f e, früher besond�rs S�i­
denstrümpfe 'Und seit ihrem Bestand Nylonstrümpfe, sind eir: 
begehrtes fetischistisches Objekt. In diesem ZuSdmmenhang sei 
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gleich vorweg erwähnt, daß sich Fetischisten in allen Gesell­
schaftsklassen von den einfachsten bis zu den hochstehendsten 
finden, was für die Theorie des "angeborenen" Fetischisten 
spricht. So ist dem Verfasser ·ein Arzt bekannt, der nur 
operieren kann, wenn er - unter seiner normalen Kleidung 
Frauenstrümpfe und einen Strumpfbandgürtel trägt. 

Zur Zeit, als langes Frauenhaar Mode war, gab es eine
Menge Z o p f  f-etischisten, die als "Zopfabschneider"· unliebsam 
bekannt waren. Wem die inner-en -Zusammenhäng-e unbekannt 
waren, der konnte sich das Treiben dieser Leute nicht er­
klären. Ihr Tun war mit einer gewissen Romantik umwoben 
und sie galten als kühne Leute, die mitten im Verkehrsgetümmel 
unerkannt den Frauen ihre Zöpfe abschnitten. In WirklichkeH 
waren es häufig recht primitive, armselige und zaghafte Ge­
stalten, denen man solche Taten nie zugetraut hätte. Ihr unbe­
zähmbar-er Trieb allein ließ sie alle Scheu überwinden und 
zu besagtem Tun fähig werden. Man kann daher auch ihre 
Taten kriminalbiologisch zu den "Vitalitätsdelikten aus ge­
speicherter Lebensenergie" zählen 4). Auch B r i 11 e n werden 
als Fetische gesammelt •und benützt und unter manchem so­
genannten Kleptomanen verbirgt sich ein Feti5chist. Letzten En­
des kann jeder beliebige Gegenstand je 11ach der Veranlagung 
des betreffenden Fetischisten zum Fetisch werden. Besonders 
bemerkenswert, weil dem "normalen" Durchschnitt beso'nders 
abwegig erscheinend, ist der Fall eines W e r k  z ,e •u g fetischisten:

Im Zuge von Erhebungen in ei,ner Diebstahlssache wurden 
bei einem 30jährigen Segelmacher ei·n Kranhaken sowi·e eine 
Menge von Bohrern, Schrduben -und Schraubenmuttern ge­
funden (Abb. 1). Alle diese Geräte, die aus Diebstählen stamm-
ten, dienten ihm nicht zu ihrem bestimmungsgemäßen Ge- • 
bra•uch, sondern als Fetische zur sexuellen Befri·edig,ung. So� 
erhob er insbesondere eine überaus große, glänz-ende Schraube 
zu seiner "Ueblingsschraube", die er mit einer Masche zierte 
und zu sich ins Betj nahm (Abb. 2). 

In di-esem Zusammenhang sind duch die nicht seltenen 
Fälle zu erwähnen, in denen neben Fetischismus noch ver­
schiedene andere abwegige Sexualempfindungen gekoppelt auf­
treten, wobei die besonders betonte Komponente des Masochis­
mus in Form von Selbstquälung häufig zum Tod durch Selbst­
erdr'bsselung führt, der ohne Kenntnis der ZuSdmmenhänge als
Selbstmord mißdeutet werden könnte. Man findet solche P-er­
sonen in den merkwürdigsten Lagen auf: mit Schli,ngen, Ketten, 
Drähten um den Hdls (Masochismus), halb dng.ezogen mit 
Kleidern des ander-en Geschlechts (Fetischismus oder T ransves­
tismus), ddbei Spiegelanordnungen, di,e Selbstbeobachtung ge­
statten (Narzißmus). Die Strangulation wird in solc�en Fällen 
nie in selbstmör-derischer Absicht vorgenommen, sondern soll -
vom Betr-eff.enden kontrolliert - nur der Luststeig,erung (Aus­
lösung des Orgasmus, auch bei Gehenkten mitunter f.eststellbar
durch Einwirkung dadurch dusgelöster Reize auf das Rücken­
mark) dienen. lnfolg,e der sexuellen Err-egtheit findet das un­
fr-eiwillige Opf.er aber dann nicht mehr di•e Kraft, sich wi•eder
aus der Schlin_ge zu befreien und es kommt dann zur völligen 
Drosselung u.nd in der Folge zum Tod. 

Anschließend wollen wir .noch den Kr-eis der W ä s c h e. 
f.etischisten ,einer näheren, durch Beispiele -unterbauten Be-
trdchtung unterziehen. Auch in dieser Sparte gibt es verschi-e- -
dene Untergruppen sowohl in der Ausübung als au-eh v,::,r -
allem i-n der Wahl des Wäschestückes. Währ,end der eine Täter 
W i n d ,e 1-n bevorzugt, hat es ein ander ,er auf gebrauchte 
K i n d e r h o s e n abgesehen. Wieder anderen gilt der Besitz 
eines U n t e r k I e i d e s, eines B ü s t e ,n h a I t e r  s, eines 
S t  r u m p f b a n d  g ü r t e I s als erstr,ebtes Zi-el -uind ist ihnen 
deren Erlangung jeden Preis -und jedes Risiko wert, da zumeist 
nicht _neue, in Geschäften käufliche, sondern gebrauchte Stücke 
zu erlangen angestrebt werden. 

In den meisten Fällen geben Fetischisten, di,e einer auf 
ihre Neigung bezughabenden Strdftat überführt werden, ihre 
Veranlagung bzw. den wahr-en Grund ihrer Straftat nicht oder 
z-umindest nicht sogleich zu, weil sie sich entweder i•hrer Ver­
dnlagung schämen oder - meist zu Recht - von der An­
nahme ausgehen, daß sie vori der dnders eingestellten Umwielt 
ohnedies nicht verstanden werden, fhr,en Angaben kei,n Glaube 
geschenkt wird 1und diese dls Ausrede gewertet werden. Es 
bedarf daher in solchen Fällen einer besonders einfühlenden und 
subjektiv abgestimmten Vernehmungstechnik. Umgekehrte Fälle, 
daß sich ein g,ewöhnlicher Di-eb etwa zur Beschönigung als 
Fetischist ausgdb, sind meines Wissens noch nicht vorgekommen, 

4) Nach der Seeligschen Typenzuordnung fallen Fetischisten unter die 
"Verbrecher ous sexueller Unbeherrschtheit" - im Gegensatz zum straf\. 
rechtlichen Typ des "Sittlichkeitsverbrechers", der häufig ganz andere Tat­
bestände verdeckt, währe,nd der Fetischist, der aus sexuellem Antrieb stiehlt, 
durch diesen strafrechtlichen Typ nicht erfaßt wird. 

d11 Nicht-Fetischisten es als errtehrend betrdchten, als Fetischisten 
angesehen zu werden und gewisse Ehrenstandpunk� bekannt­
lich auch unter den Gaunern immer wieder gewahrt werden. 

So wurde beispielsweise auf Anzeige eines Passanten ein 
SOjähriger, mit seiner geistig beschränkten Schwester in einer 
notdürftig eingerichteten Baracke lebender Geschäftsdiener wegen 
Diebstahles eines Unterkleides von eifler ,Wäscheleine fest­
genommen. Bei seiner ersten Vernehmung erklärt·e er ledigl,ich, 
das Unt,erkleid mitgenommen zu haben, "w e i I e s  i h m  g e · 
f a 11 e n h a b e". 

Bei der zweiteJ1 Vernehmung ging er schon weiter !'JUS 
sich heraus und bekannte unter dnderem: ". . . gegen 16 Uhr 
kam ich durch di,e Bahnstraße -und wollte nach Hause gehen. 
Als ich an einem Haus vorbeikam, sah ich zwischen den dort 
befindlichen Häuserruinen auf einer Leine mehrere Wäschestücke 
hängen. Unt-er dnder-en befand sich dort auch eine blaue -Damen­
kombination und nachdem mir diese g e f i e 1, habe ich sie von 
der Leine genommen und eingesteckt. Diese Kombination wollte 
ich a n z i e h e  n, dd ich darin m e i n  e B e f r i e d i g u n 9 
g e f u n d e n hätte." Nur stockend erzählte er weiter: "Ich 
habe schon öfter Damenunterwäsche angezogen. Es' ist heute das 
erstemal gewes·en, daß ich ein Damenwäschestück von einer 
Wäscheleine gestohlen habe und ich habe diesen Damenwäsche­
diebstahl auf Grund eines i n n e r I i c h  e n D r  II n g e s  getan. 
Sonst kann ich zu dieser Angelegenheit nichts angeben." 

Erst bei einer dritten Ei,nvernahme legte er ein volles und 
nun auch glaubhaft begründetes Geständnis db. Lassen wir ihn 
wieder selbst sprechen: "Den Diebstahl führte ich deshalb 11us, 
weil ich _geschlechtlich a b n o r m a I v e r d n I a g t bin und 

•weder für eine Frau noch für einen M11nn Interesse habe. 
- . Vor zirka zwei Jahr-en kaufte ich mir selbst Damenunter• 

wäsche, um dadurch meinen Gefühlen Rechnung zu tragen. 
Obwohl auf dem Stricke bzw. der Wäscheleine mehr-ere an· 
dere Wäschestücke hingen, hatte ich für diese kein Interesse. 
Ich hatte lediglich n-ur meinem Sex-ualtri·ebe Folge geleistet und 
die Damenkombination entwendet. 

Auf Befrdgen, warum ich mir seit zwei Jahren keine Wäsche· 
stücke mehr gekauft bzw. solche gestohlen hdbe, gebe ich ,m, 
daß ich mich während dieser Zeit selbst befriedigt habe. 

Einen weiter-en Diebstdhl, als den, wobei ich betr-eben wurde, 
habe ich nicht gemacht und ich stelle auch jede weiitere dies· 
bezügliche Anschuldigung in Abrede." 

Nach diesen Angaben dürfte es sich um einen echten 
Fetischisten handeln, der den Diebstahl tatsächlich nur zur Be­
friedigung seines Geschlechtstriebes ausführte. Er wurde äesh11lb 
zu fünf Tagen Arrest verurteilt. 

Ein anderer Fall, der weg•en des jugendlichen Alters des 
Täters •und der verhältnismäßig ausführlichen Untersuchu-ngs· 
grundlagen von ;erhöhtem Interesse ist, ist folgender: Von- eine� 
Hausbewohnerjn wurde ein junger Bu-rsch bemerkt der sich bei 
ihr-er im Garten zum Trocknen· aufgehängten Wäsche in ver· 
dächtiger Weise zu schaffen machte. Als jene den Burschen 
zm Rede stellen wollte, ergriff er auf einem Fahrrdd die Flucht. 
Er konnte jedoch von einem Wachebeamten mit Hilfe eines 
Motorrddes eingeholt und verhaftet werden. Bei einer sofor� 

,_orgenommenen Leibesvisitation wurden bei dem Burschen drei 
•9asse Büstenhalter und zwei Paar nasse Socken sichergestellt. 

Oie Anzeigerin stellte jedoch' f.est, daß diese Wäschestücke 
nicht aus ihr-em Besitz stammten. Der Polizeibericht hierzu 
laut�t: .. "M. gestand nac� längerem Leugnen ein, daß _ _  er di_e 
drei Bustenhalter dm heutigen Tage aus verschiedenen Garten in 
der Siedlung gestohlen habe. Auch in den Wäschegarten der 
1:.nzeigerin sei er in der Absicht eingedr-ungen, um dort ei_nen 
Bustenhalter zu stehlen. W.eiters gab er an, daß er in seiner 
Wohnung noch mehrer,e dnder-e gestohlene Büstenhdlter habe, da 
er .schon ,seit zirka drei Monaten solche Di,ebstähle ausführe. 
Beim Tragen derselben käme er in geschlechtliche Erregung, weil 
ihm dabei vorkam, das sei etwds von ei<nem Mädchen und 
er habe dann onaniert. Er sei auch mit dem Büstenhalter schla· 
fen gegangen und habe ihn auch untertags am Körper getragen. 

';,)Vir ha_ben _ es demnach bei M. mit echtem, jedoch erwor· 
benem Fet1sch1smus zu tun, der vorwi,egend als Ersatzhandlung 
anzu�pr�chen ist, .--:vas M. auch selbst bestätigt und a,uf Grund 
der ubrigen Umstande glaubhaft erscheint. (M. nahm während 
seiner Tätigkeit auf dem lande auch an Tanzunterhaltungen 
teil, konnte sich aber angeblich deshalb mit keinem Mädel 
näher anfreunden, weil ihm das Geld fehlte es freizuhalten.) 

Das gerichtsärztliche Gutachten bez-eich�et M. als Psycho· 
pathen mit pathologisch abnormdlem Sexualleben, auf welchem 
Gebi,ete es zu f,etischistischen ErSdtzhandlungen kommt. M. kann 
weder als geisteskrank noch als geistesschwach bezeichnet 
werden, jedoc;-h ist er in seiner psychischen Entwicklung zurück­
gebli,eben. Er besitzt zwar di,e Fähigkeit das Unrechtmäßige 
seiner Diebst<1hlshandlung einzusehen, ist �ber durch die psy· 

Bild 3: Büstenhaltersammlung eines Wäschefetischisten. 

chop11thische Abwegigkeit und das . noch unausgeglichene Trieb­
leben nicht im Stande, dieser Einsicht gemäß _auch �fonn _ zu 
handeln wenn· das Di-ebsgut Dinge betrifft, die bei seiner 
sexuelle� Befri,edigung gebraucht werden. Es ist zu_ erwartE:n, 
daß bei Abschluß der Pubertät auch die ganze ge1st1_ge �e1fe 
der Persönlichkeit zunehmen wird. Es wird v<:'m gericht�arzt­
lichen Standpunkt die Mei_nung vertreten, daß d1:e patholo�1sche 
T ri,ebhaftigkeit irn Vereine mit der_ psycho!?ath1schen Minder­
wertigkeit ein Umstand ist, d�r einer vorubergehenden Aus­
schaltung d� Willenlebens gleichkommt. 

Auf Grund dieses Gutdchtens wurde M. auch . bezüglich 
des Di,ebstahls von 11 Büstenhaltern freigesprochen. 

. Aus den gebrdchten Beispielen ist zugleich _ein . Teil d�r 
kriminellen Erscheinungsform des Fetischismus, die sich meist

k där 'hi-er in Form von Di-ebstahl der begehrten Sexu�l­
�

e
bj�kte, 'auswirkt, zu ersehen. Die _ fetischistisch� Veranla_�ung 

eines Täters kdnn, wie es ebenfalls m den geschilderten_ Fallen 
zutra.f als Psychopathi,e -im Sinne des Gesetzes dls m!_lde�nd 

bei d�r Strdfbemessung berücksichtigt werden. Selbstverstandl1ch 

hat eine entsprechende Unter.suc'hung des Täters v�r_ausz-ug�hen,

wobei aber auch der Verneh_mende über einschldg1�es Wissen

f.. hdt dds zu vermitteln unter dnder-em nicht zuletzt 
zu ver ugen , .. . 
Sinn und Zweck dieser Ausfuhrungen 1st. 

Z-usammenlassung 

N11chdem zuerst der Begriff "Perversion" gestreift_ w�rde, 

· d d f das Wesen und die Arten des Fet1sch1smus 
wir so ann au 

h f · · B · · 1 desselben 
eing,egangen · und es wurden ier11u e1n1ge e1sp1.e e 

gebracht. 
s c h r i f \t u m s  hin w eis: 

Bi ne t: Du fetichisme dans l'amour, Revue philosophlque 1881. 

Bo I e n: Geschichte der Erotik, Verkauf, Wren 1951. 
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Die Anderungen und Ergänzungen· im Strafverfahrensrecht 
Schluß 
von Folge 2/53 

Von Gend.-Oberl011tnant DR. EDUARD NEUMAIER, Gendarmeriezentralkom.mando 

In der Regel konnte ei-n Rechtsmittel nur dann zweckentspre­
chend a:usgefuhrt werden, wenn· eine U r t e i I s a b s c h r i f t 
als Grundlage der Rechtsrni,ttelschri� benutzt wurde. Rechtsun­
kenntnis . und unzureichende Belehrung eines u1nvertr-etenen Be­
schwe_rdeführers durch das Gericht waren mitunter di,e UrSdche, 
daß die Zustellung einer Urteilsabschrif.t nicht begehrt und in der 
irrigen Annahme, di-ese Zustellung werde von Amts wegen er­
folgen, die Frist z,ur Ausfiü'hnung des -Rechtsrnitbels versäumt 
wurde. Zuweilen br<Jclite auch ung,enau,e Protokollierung der 
Rechtsrnittda-nmeldung und des Beg�hrens . der Urf\eilszustellung 
zusammen mit der nach der neueren Rechtsprechung unanfecht­

. baren Ablehnung ei.ner Protokollsberichtigung den Verlust eines 
Rechtsmittels nur aus formellen Gründen mit sich. 

Die R�gierungsvorl<Jge betont daher <lusdrücklich, daß durch 
die in der Stra'fprozeßnovelle 1952 d�m Gerichten auferlegte 
Pflicht, jedem Beschwerdeführer von Amts wegen_ eine Urteils­
abschrift zuzusteHen, eine Fehlerquelle formell-er N<ltur, die eine 
s�chliche Prüf-ung von Rechtsmitteln verhindern konnte, aus­
geschaltet wurde. Die Frist zur Ausübung des Rechtsmittels 
läuft daher ab nun von der Zustellung der Urteilsabschrift an. 

A r t  i k e 1 1 Z. 1 0  brachte eine Neuregelung hinsichtlich 
der A n r e c h n u n g  d e r  Unt e r s u c h u n g s h a f t  im Falle 
der_ Verurteil-un·g des Angeklagt�m. 

Der die Anrechnung der Zwrschenhaft regelnde § 400 der 
Strafprozeßordnung 7 in seiner ursprünglichen Fassung _bestimmte, 
d<l.ß dem Verurteilten die Zeit, die er seit der Verkündung des 
Urteiles in erster Instanz in Haft zubrachte, auf Freiheits- und 
Geldstraf.en anz-ur.echnen ist, wenn der Ei,ntritt der Strafe durcl-1 
Umstände verzög,ert wurde, die von s-einem Will-en unabhängi,g 
sind, sowi,e auch d<lnn, wenn ein zu sennen Gunsben eingebrach­
tes Rec'htsrnitbel wenigstens teilweise Erfolg hatte. Diese Regelung 
bedingte, daß der in erste Instanz Verurteilte, wenn er i'n Haft 
war, die Risken sowohl der Anmeldung eines Rechtsmittels als 
audh des Entschluss-es zu tragen hatbe, di•e sachliche Entscheidung 
über c:l<Js Rechtsmittel zu erwarten. In den meisten Fällen konnten 
nämlic'h die Erfolgsaussichten ei•nes Rechtsmitbels erst dann aus­
reichend beurteilt werden, wenn der Beschwerdeführer die 
sc'hriftliche Ausiertigung der Entscheidung erhidt. Aber selbst 
die Urteilsabsc'hrift war mitunter keine verläßliche Grundlage für 
die Beurteilung, da di,e ständig wachsende Zahl von Rechtsvor­
sdhriften und deren schwer z,u überblickende VerHechtung a-uch 
den Redhtskundigen vor schwierige Au�aben stellt; zudem ist, 
wi-e wiederholt boobac'htet werden kann, die Rechtsprechung 
der Rechtsmittelgerichte Schw<l.nkungen u.nterworfen. , 

Es wa,r daher unbillig, wie di,es die Regi,eruingsvorlage aus­
drücklich f-eststellt, diese Umstände zu Risken längerer Anhal­
tung für den in Haft befindlichen von der ersten Instanz Ver­
urbeilten zu machen und auf ihn 'derart einen, wenn auch uri· 
beabsichtigten Druck dahin auszuüben, Rechtsmittel nicht anzu­
melden oder deren sachliche Entscheidungen nicht abzuwarten, 
um bei einem Mißerfotg nkht um so länger in Haft gehalten 
zu werden. 

Für di,e Neugestaltung der im § 400 der Strafprozeßordnung 
enthaltenen Einr,ichtung eröffneten sich folgende Weg,e: 

a) Die grundsätzliche Anrechenbarkeit j,eder Zwischenhaft; 
b) der Ausschluß· der Anrechnung, wenn ein Rechtsrnitbel 

mutwillig oder zur Verzögerung der Sache eingebracht 
wurde ·und 

c) das frei,e Ermessen des Gericht-es bei der Anrechnung. 
Die g r ·u n d s ä t  z I i c h  e A n  r e c h e n  b a r  k e i t d e r  

Z w i s c h  ,e n h a. f t kann dazu führ.en, daß der in der ersten 
Instanz V-erurteilte, wenn er sich in Haft befindet, ei,n aussicht�­
loses Rechtsmittel .nur ergreift, um sich auf di-e Dauer der Zw1-­
schenhaft deren Erleicht-erungen gegenüber der Strafhaft zu ver­
schaffen. 

Di·e Anr.echnung der Zwischenhaft ins fr,eie Ermessen des 
Gerichtes zu stellen, würde dann wiederum dazu füh�en, daß an 
Stelle des Gesetzgebers die Rechtsprechung allgememe Grund-

7) Der § 400 der Stratprozeßordnung in seiner ursprünglichen Fassung 

lautete: 
"(St, P. N. 1913) Die Zeit, weldie der Verurteilte seit der Verkündun� 

des Urteiles erster ln.st•nz in H<>ft zubrachte, ist insoweit ouf Freiheits­

strafen und Geldstrafen onzurechnen, als der Eintritt der Strafe durch von 

dem Willen des Verurteilten unabhängige Umstände, insbesonder.e aud, durch 

Ergreifung eines Reditsmittels von Seite solcher Personen verzögert wurd"' 

die hierzu ouch gegen seinen Willen bereditigt waren. Die Anrechnung finde:t 

außerdem ddnn statt, wenn ein zugunsten des Verurteilten ergriffene,, 

Reditsmlttel auch nur teilweise Erfolg hatte." 

14 

sätze entwickeln müßt-e, nach denen die Haft anzurechnen wäre, 
sollte die Anrechnung nicht von Zufall oder Willkür abhängen. 
Der Versuch, aussichtslose Rechtsmittel durch die Ausgestaltung 
der Norschriften über die Anrechnung der Zwischenhaft zu 
unterbinden, bedingt wieder sehr komplizierte Bestimmungen, 
wenn alle Einzelfälle von der gesetzlichen Regelung möglichst 
gleichmäßig erfaßt werden sollten. Die Aussicht, das eine oder 
andere ungerechtfertigte Rechtsmittel verhindert zu haben, würde 
durch die -unvermeidbaren Schwierigkeiten der gesetzlichen Rege­
lung nicht aufgewogen. Der Verhinderung mutwilliger oder auf 
Verzögerung gerichteter Rechtsmittel dienen im übrigen die Be­
stimmungen über Mutwillens- und Ordnungsstrafen, die, von der 
Rechtssprechung richtig und rigoros angewendet, immerhin auch 
einige Eignung besitzen, d:i,e Erhebung aussichtsloser Rechtsmi•u-
tel zu unterbinden. 

Diesen Ueberlegungen entsprechend bestimmte die Straf­
prozeßnovelle 1952, BGBI Nr. 161, daß di-e Zwischenhaft 
lediglich dann nicht anrechenbar sein soll, wenn si,e verschuldet 
war, etwa wegen Gelöbnisbruches, Fluchtvorbereitungen, Beein­
flussung von :Zeugen verhängt oder a.ufrecht erhalten werden 
mußte. Die Vorhaft (§ 5 5 a StG)S und Zwischenhaft sind nach 
den gleichen Grundsätzen anzur-echnen. 

Neu ist im § 400 der Strafprozeßordnung 9 auch di-e recht­
liche Genehmigung des R e c h t s z u g e s  gegen die Entsch-ei­
dung über die Anrechnung der Zwischenhaft, di -e stets de� 
erkennenden Gerichte erster Instanz obliegt. . 

"' Interessant ist noch zu erwähnen, daß in A b  ä n d e r  u n·g -
der vom Bundesministerium für Justiz ausgearbeiteten Regi•erungs­
vorlage, die eine Neufassung des § 400 der Strafprozeßordnu�g 
beantragte, vom Justizausschuß des Nationalrates entsprechend 
den oben ang-eführten Intentionen des Ausschusses an Stelle der 
dreitägigen Beschwerdefrist eine achttägige beantragt wurde. 

c) Abänderungen und Ergänz·ungen des Gesetzes 
über die bedingte Verurteilung 1949 

Nach Artikel VI der Str<lfprozeßnovelle 1918, StGBI Nr. 93 10 
konnten Kerkerstr<Jfen, deren Obergrenze im Strafgesetz fünf 
Jahr-e nicht übersteigt, vorn Gericht in strengen Arrest umgewan­
delt werden, wenn bestimmte, im Gesetze ausschließlich auf­
gezählte Umstände vorlagen, Die Bedeutung der Strafurnwandlu,ng 
war eine mehrf,ache; erwähnt seien nur die k ü r z -er e Ti 1-
g-u n g s f r i s t  für Verurteilungen zu Arrest gegenüber Kerker­
strafen und vor allem di-e Möglichkeit, den Vo 11 z u  g einer 
Arreststrafe nach den Bestimmungen des Gesetzes über die 
bedingte Verurteilung 1949 vorläufig aufzuschieben. 

8) Der § 55 a des Strafgesetzes vom 27. Mai 1852, RGBI. Nr. 111, 
lautet: 

"Die Verwahrungshaft und Untersuchungshaft, die der Verurteilte vor 
der Verkündung des Urteils erster Instanz erlitten hat, ist auf Freiheits• 
strafen und Geldstrafen anzurechnen, soweit der Verurteilte sie nicht ver 
schuldet hat." ·" 

9) Der § 400 der Strafprozeßordnung in der Fassung der Strafprozeß­
novelle 1952 lautet: 

"(1) Die Zeit, die .der Verurteilte nach Fällung des Urteils erster Instanz 
· in anderer Haft als ·Strafhaft zugebracht hat, ist insoweit auf die Freiheits­

und Geldstrafe anzurechnen, als der Verurteilte die Haft nicht verschuld<>:t 
hat. 

(2) Ueber die Anredinung hat das Gericht, das in erster Instanz er, 
kannte, mit Beschluß zu . entsdieiden1 gegen diesen Beschluß steht dem 
Verurteilten und dem Ankläger das Rechtsmittel der Beschwerde binnen 
acht Tagen zu," 

10) Der Artikel VI des Gesetzes vom 5, Dezember 1918, StGBI. Nr. 93, 
über die Vereinfachung der Strafrechtspflege (Strafprozeßnovelle vom 
Jahre 1918) lautet: 

"Wegen eines Verbrechens,' auf das keine strengere Strafe als höchstens 
fünfjähriger schwerer Kerker gesetzt ist, kann das Gericht statt auf Kerk-e-r 
auf strengen Arrest erkenn�n, wenn mildernde Umstände vorliegen, die 
einem Schuldausschließungs- oder Rechtfertigungsgrunde nahekommen, wenn der 
Täter aus achtungswerten Beweggründen, auf nachdrücklichen Befehl einer 
Person, von der er abhängig ist, oder in einer heftigen Gemütsbewegung 
gehandelt hat, die durd, eine i1hm ode:r einer ihm nahesteh�nden Person 
zugefügte schwere und unbegründete Kränkung veranlaßt war, wenn die Tat 
nur auf Uebermut, Unbesonnenheit ockr eine besonders verlockende Gele!J<'n­
heit zurückzuführen- ist undl mit dem sonstigen Verhalten des Täters in 
auffälligem Widersprudi steht, wenn der Täte·r vor Beginn der Verfolgung 
den Schaden abgewendet oder gutgemacht hat oder wenn die Tat schc,n 

vor längere< Zeit begangen worden ist und sich der Täter seither gut 
aufgeführt hot." 
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Schon seit langem wurde es als unbefriedigend empfunden, 
daß die Voraussetzungen für einen bedingten Strafnachlaß 11_ sich 
mit den Bestimmungen über das außerordentliche Milderungsrecht 
nicht deckten, so daß eine Freiheitsstrafe, obgleich alle Vornus­
setzungen Tür einen bedingten Strafnachlaß vorlagen, unzweck­
mäßigerweise vollzogen werden mußte, wenn die im Gesetze 
angedroht-e, fünf Jahre nicht übersteigende Kerkerstrafe im ,Einzel­
fall nicht umg,ewandelt werden konnt-e. Um einen bedingten Straf­
nachlaß stets gewähren zu können, wenn er als zweckmäßig 
erkannt wird, bemühte sich die Rechtsprechung durch eine 
extensive Interpretation (erweiternde Auslegung) des Artikels VI 
der Strafprozeßnovelle ·vom Jahre 1918. Diese Bernüh,mgen 
hatten aber unerwünschte folgen: Es wurden nämlich . m;tunter 
die im Artikel VI dem außer-::,rdentlichen Milderungsrecht ge­
setzten Grenzen überschritten und es erwuchsen gerade dem 
.sich nicht bewähr-enden, bedingt Verurteilten unverdiente Vor­
teile; vollzogen wurde nämlich nach Widerruf des Strafnach­
lasses eine Arreststrafe und nicht die Kerkerstrafe·, die, wi1e 
d!_e neue Straffälligkeit zeigte, die angemessene wär.e; die ver­
hangte Arreststrafe ließ überdi-es auch die Tilgbarkei·t früher 
eintreten als eine K-erkerstrafe. 

Die Regierungsvorlage befaßt sich daher besonders ein­
gehend mit diesem Problem und verweist darauf daß die dem 
Gesetze nicht entsprechende Praxis der Straf.u�wandlung ·aus 
den z u e n g e n G r e n z e n des Anwendungsbereiches er­
wächst, di·e dem bedingten Strafnachlaß durch das Ges�z 
gesteckt sind. Es wurde daher vorgeschlag�n den Anwendungs­
ber-eic'h des Arti-kels VI der Strafprozeß�ovelle vom Jahre 
1918 durch eine Generalklausel zu erweitern. Dieser Weg 
konnte aber' zur Lösung des Problems nicht beschritten werden, 
weil eine Generalklausel im Arfikel VI die Aufzählung von 
Umwandlungsgründen im einzelnen entbehrlich machen würde 
und dem Arti�el VI der Charakter einer Ausnahrnsbestimrnung 
genommen wäre; a�ch würden durch die Verquickung der Straf­
umwandlung und des bedingten· Strafnachlass-es die U!ngerecht­
fertigten Vorteile, di-e der sjch nich-t bewährende, bedingt 
Verurteilte aus der Strafurnwandlu.ng ziehen könnte, nun sogar 
von Gesetz-es wegen mit dem Strafnach-laß verknüpft werden. 

Den bedingten Strafnachlaß durch eine Aenderung der 
hiervon wesensve'.schiedenen Strafumwandlung befriedigend zu_ 
gestalten, wurd� 1n der form urng<lngen, daß die Strafprozeß­
nov-elle 195 2 die erf<?r�erlichen Aenderungen im Gesetz über 
die bedingte Verurteilung so vorgenommen hat daß si-e den 
v o r l ä u f i g e n  A u f s c h u b d e r  V oll z i:h u n g a u c h  
v o n  K e r k e r s t r <Jf e n  z-uläßt., 

Der bedingte Strafnachlaß 11ach § 1 des Gesetzes über die 
bedirgte Verurteilung 194911 ist an Voraussetzungen in der 
P��son des_ Täters �ls auch in der Tat geknüpft; b.ei _ der qe­
wahrung eines bedingten Strafnachlasses sind also die Spezial­
und die Genera.lpräventi-on zu berücksichtigen. Wegen der 

11) Der b e d i n g t e  S t r a fna c h l a ß  (Straferlaß) ist die Nachsicht der 
Vollstreckung einer ausgesprochenen Strafe von Gesetzes wegen mit der_ 
Wirkun.g, daß die Strafe nach Abiauf einer bestimmten Bewährungsfrist 
(P,nobefiist) als verbüßt gilt. Hiervon ist die b e d i n g t e  V e r u r t e i l u n g, 
die darin besteht, daß die Verurteilung nach Ablauf einer bestimmten 
Bewährungsfrist a I s n i c h t  e r  f o I g t g i I t, zu unterscheiden. Der bedingte 
Strafnachlaß wurde nach. belgisch-französischem Vorbild durch das Gesetz 
über die bedingte Verurteilung vom 23. Juli 1920, wJederverlautbart als 
Gesetz über die bedingte Verurteilung 1949, BGBI. Nr. 277j1949, in Oester­
reich eingeführt, Die B e ze'ichin u n g  d'ieses Gesetzes ist u n z�t r e f f e n d und 
irre f ü h r.e ,n d, da es keine bedingte Verurteil.ung, sondern nur den beding­
ten Strafnachlaß vorsieht. Eine bedingte Verurteilung ist nach österreichisdiem 
Recht nur gegen Jugendliche möglich (siehe §, 13 Jugendgeridi�s_gesetz). · 

12) Der § 1 Abs. 1 d'es Gesetzes übe:r die bedingte Verurteilung 1949 
in seiner ursprünglichen Fassung lautete: 

"(1) Das Gericht kar.n die Vollziehung einer Geld- oder Arr�ststrafe 
vorläufig aufschieben, wenn öUS besonder€-n Gründen die bloße Androhung 
der Vollziehung aflein oder in Verbindung mit ande-r<en M�ßnahm"n zweck­
mäßiger scheint als die Vollstreckung der Strafe. Neben der Beschaffenheit 
der Tat und dem Grade des Versch,ulde-ns ist dabei vorn.ehmlich auf das 
Alter des Verurteilten, se.in Vorleben, seinen· Charakter und darauf zu 
sehen, ob er den Schaden nach Kräften gutgemacht ha,t." 

Der § 1 Abs. 1 des Gesetzes üb.,, die bedingte Verurteilung 1949 
in der Fassung der Strafprozeßnovelle 1952 lautet: 

"(1) Das Gericht karm die Vollziehung aller oder einzelner Hauptstrafen 
vorläufig aufschieben, wenn keine der abgeurteilten Taten im Gesetze mit 
strengerer Freiheitsstrafe als mit fünf Jahren Kerker oder schweren Kerker 
bedroht ist, und wenn aus besonderen Gründen die bloße Androhung der 
Vollziehun!J allein od'er in Verbindung m.it ander<en Maßnahmen zweckmäßiger 
scheint als die Vollstreckun!J de.r Str<>fe. Neben der Beschaffenheit der Tat 
und dem Grade des Verschuld�ns ist dabe.i vornehmlid, auf das Alter des 
Verurteilten, sein Vorleben, seinen Charakter und darauf zu sehen, ob er 
den Sdiaden nach Kräften gutgemod,t hat." 

Man·soll 

,, ... einen gewissen Aufwand von Geld oder Entbehrung 

nicht s�euen, u,m der Möglichkeit eines Unglücks die 

Tür zu verschli -eßen_." Mit diesen Wort-en hat Schopenhauer 

im 5. Kapi't-el seiner Aphorismen zur Lebensweisheit vor 

:150 Jahr-en ausdrücklich den Aufwand von Assekuranz-

prärni•en empfohlen. Di-eser Aufwand ist trotz er-

höhter Ungunst aller "bösen Dämonen", vor denen der 

große Denker schon damals warnte, heute v,erhältnis­

mäßig g -ering _geworden, wovon Sie sich durch eine An­

frage an unser Büro - ohne jede Verbindlichkeit - über­

z,euge.n können; sell�st ei.ne yvertvolle Versicherung Ihres 

Lebens bieten wir zu den günstigsten Bedingungen. 

Städtische Versicherung, Wien I, T uchl<Juben 8 -

U 28 590. Geschäftsstellen • im ganzen Bundesgebiet. 

GUMMISOHLE MIT NAGELPROFIL 
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Generalpräv-ention scheiden die schwersten Verbrechen für einen 
bedingten Strafnachlaß aus. Die abstrakte Grenz•e für die den 
bedingten Strafnachlaß ausschii,eßende Schwere des Verbrechens 
ist in der Strafproz·eßnovelle 1952 mit einer fünf Jahre Kerker 
oder fünf Jahre schweren Kerker übersteig,enden Strafdrohung 
fetgeserzt. Außer der Freiheitsstrafe angedmhte S t  r a f e n an-­
d e  r e r A r t  b e e i n  f I u s s e n die Zulässigkeit des b e d i· n g­
t e n S t  r a f n a c h I a s s e s  jedoch n i c h  t. Soweit im .Ein­
z�lfafl.e ausnahmsweise ei _�•e Tat trotz der höher,en Strafdrohun� 
inicht schwerer Natur sein sollte, bleibt ein bedingter Straf-
1ndchlaß (wie auch eine Strafumwandlung) besser a,uf den 
Gnaden":"eg besc�ränkt. Eine Gr,enze für den bedingten Straf­
nachlaß 1n der Hohe des konkreten Strafausspruches abzustecken 

·wurde unterlassen, da eine solche Regelung dazu führen könnte 
d

-:
0 Strafen des bedingten Nachlasses wegen milder ausgemesse� 

wurden, als den Zumessungsgründen im Einzelfall -entspricht. 
§ 1 des Gesetzes über die bedingte Verurteilung 1949 

"".'urde auch noch dahin ergänzt, daß nun nicht nur die VoU­

z1ehung von Geld- und Freiheitsstrafen, sondern a 11 e r  H a u p t­
s t r a f e n, demnach auch des strafweisen Verlustes von Rechten 
Stell_�nge� uno'.. B�fugnissen, vorläufig aufgeschoben werden kann; 
es laßt sich naml1ch nicht mehr vereinbaren, den Vollzug wohl 
der strengeren . Kerkerstrafe, nicht aber des gelindenen Rechts­
verlustes a,ufsch1-eben zu können. 

Der Bestimmung des § 3 Absatz 2 erster Halbsatz des Ge­
setzes über die bedingte Verurteilung 194913, wonach der Auf­
schu� auch zu wide:rnfen ist, wenn nachträglich hervorkommt, 
da.ß ihn der V�rurtedte dur.ch falsche Angaben erschlichen hat, 
wurde durch die Strafprozeßnovelle .1952 als weiterer Wider­
rufsgrun? in den ersten Absatz dieses Paragraphen als neue 
;. 4 ·�1ng,e_stellt, damit jene Widerrufsgründe zusammengefaßt 

6
nd! fur di,e das gleiche Verlahren gilt; denn di,e Verfahrens­

. estimmung des (neuen) zweiten Satzes in § 1- Absatz 214 

19) Der § 3 Abs. 2 cfes Gesetzes übe.r die bedingte Vuurteilung 1949 
in d�r Fossung der Str<>fprozeßnovelle 1952 lautet: 

(1) Der Aufsd,ub ist zu widerrufen und die Strafe zu vollziehen: 
1- wenn cler Verurteilte den Weisungen des Gerid,tes trotz förmlid,er 

Mahnung •u• bösem Willen nid,t nad,kommt oder sie/, behorrlid, der
Sd,utzaufsid,t entzieht; 

, 2-. wenn .,,. sie/, dem Trunk, Spiel oder Müßiggang ergibt oder aid, 
die Mittel zu sei.nem Unte:rholt anders al• durch rechtschaffene Arbeit zu ver­
schoffen sud,t1 

_3• wenn er aufs neue eine, strafbare Handlung begeht. Doch kann das 
Gericht vom Widerruf dbsehen, wenn diese strdfbare Hdndlung nur ein 
V_ergeh:n oder ,.,

eine Uebertretung und den Umständen nad, geringfügig ist, 
d,e fruhere unä · die spätere Tot nid,t auf derselben schädl-ichen NeJi�u11g 
beruhen und besondere Gründe für die Annahme sprechen, daß sich den 
Ver�rteilte trotz der obermaligen Verfehlung künftig wohlverhalten werde; 

4- wenn nad,träglid, hervorkommt, cfaß der Verurteilte den Aufschub 
durch falsche Ang.<ben erschlichen hat. 

(2) Wurden wegen strafbarer Handlungen, die nad, der Zeit ihrer 
Begehung in einem einheitlichen Verfahren (§ 56 StPO) hätten abgeurti,ilt 
werden können, in zwei oder mehrer-en Strdferkenntnissen Strafen verhängt 
(§ 265 StPO), ur,d wu,,de die Vollziehung aller oder einzelner Strafen vor­
läufig aufgescho.be,n, so ist jeder Aufschub zu widerrufen, wenn er be,i 
gemeinsdmer Aburteilung dller strdfbarer Handlungen nicht gewährt worden 
wä.re; ddß die Vollziehung einer oder mehrerer der Strdfen dUS den Gründen 
des § 5 Abs. 1 nicht aufgeschoben werden konnte, -techtfertigt jedoch 
für sich allein den Widerruf nicht. Ein vorläufiger Aufsoh'ub der Vollziehung 
konn nicht widerrufen werden, wenn er gewährt Wur-de·, obgleid, di-e nach 

§ 265 StPO zu berücksid,tiger>de Verurteilung aktenkundig wa,r. Sowi,it der 
vorläufige Aufsd,ub der Vollziehung nicht widerrufen w,ird, gilt für dllei
unvollstreckten Urteile jene von mehreren Probezeiten, die zuletzt endet. 

(3) Wird der Aufsd,ub widerrufen, so treten mit dem Tage der Rechts­
kraft dieses Besd,lusses die von dem Urteile in Schwebe gelassenen Red,t,;. 
folgen ein, die mit der Verurteilung nach dem Gesetze verbunden sind. 

(4) Tritt bis zum Ablauf der Probezeit keiner der Umstände ein, 
die den Widerruf nad, sich ziehen, so sind die noch nicht vollzogenen 
Strafen nachgelassen ur>d die in Schwebe gebliebenen Rechtsfolgen nad,­
gesehen." 

U) Der § "f -Abs. 2 des Gesetzes über die bedingte Verurteilung 19 9 

in der Fa,sung der Strnfprozeßnovelle 1952 lautet: 
"(1) Ueber die Stellung unter Schutzaufsicht, die Erteilung von Weisungen

und über olie Frage, ob die Strafe zu vollstrecken oder nachgelassen sei, 
entscheidet das Gericht durch Besd,luß. -Die Beschlußfassung über einen 
Widerruf ndch § 3 Abs. 2 liegt unter Gerid,ten gleicher Ordnung jenem ob, 
dessen unvollstrecktes Urteil zuletzt rechtskräftig wurde1 unter Gerichten ver­
schiedener Ordnung entscheidet jenes höherer Ordnung, dessen unvollstreck­
tes Urteil zuletzt rechtskräftig wurde. Gegen diese Beschlüsse kann zu­
gunsten und zum Nachteil des Verurteilten Beschwerde ergriffen werden, 
Die Beschwerde ist binnen drei Tagen anzubringen und hat nur, wenn si0 
gegen die Anordnung der Strafvollstreckung gerichtet ist, aufschiebende Wir­
kung. 
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gilt nur für den in § 3 Abs. 2 /belassenen (neu.ger,egelben) 
Widerrufsgrund. Auch wurde durch diese Umstellung die Ziti<er­
weise sowohl im Gesetz wie bei dessen Anwendung verein-
�cht. 

• 

§ 3 Absatz 2 des Gesetzes über die bedingte Verurteilung 
1949 in der ursprünglichen geltenden Fassung bestimmte, daß 
-ein bedingter Strafnachlaß zu widerrufen sei, wenn ihm di,e
•u n b e d i n g t e  Verurteilung wegen einer vor der Fällung des 
bedingten Urteiles begangenen T<1t n a c h  f o  I g t. 

Di,eser Widerrufsgrund fußt au/ dem Gedanken, daß von 
zwei Erkenntnissen, die im Verhältnis des §. 265 der Stra,f­
proz,eßordnung 15 zu<einanderstehen, nicht eines unbedingte Strafe 
-enthalten soll, wog,egen c;ler Vollzug der. in dem anderen Urterl · 
v-erhängten Strafen ganz oder zum Teil vorläufig aufgeschoben 
wurde. Diese gesetzliche Regelung wird aber dem Gedanken 
nicht gerecht, da si,e den Widerruf ,eines bedi:ngten Str<1fnach'. 
lasses ,nur zuläßt, wenn das s p ä t e r e  Erkenntnis -einen un­
bedingten Strafausspruch enthält. Weiters ist auch ,u,nbefri-edigend, 
daß in eineni solchen Falle der Widerruf .zwingend vorge­
schrieben ist. 

Die Neus,estaltung des WiderrufsgrlJlndes des § 3 Absatz 2 
der Strafprozeßnovelle 1952 baut daher auf weniger formeller 
Grundlage <1uf. Entscheidend ist hiernach, ob strafbar,e Hand­
lung,en in Erkenntnissem, die nac'h § 265 der Strafprozeßordnung 
zusammeng-ehören, bei gemeinsamer Aburteilung einen bedingten 
Strafnachlaß ausg-eschlossen hatten. In der Regel wird der un­
bedingte Strafausspruch in <einem der Erkenntnisse ei•n Indiz dafür 
sein, daß bei gemeinsamer Aburteilung all·er zusammengehörigen 
Taten eir-i bedingter Straf.nachlaß •nicht zu. gewähren sei. In • 
zwei Fällen schließt die Strafproz-eßnovelle 1952 jedoch <ius- �-­
drücklich derdrtige Schlußfolgerung,en <ius: 

1. Ist ein unbedingter Strafausspruch nur• darauf zurück­
z.uführen, daß 'der Verurteilte bei der Hauptv-erhandlu,ng nich� 
anwesend war oder daß seine persönHchen Verhältnisse ,nicht 
erhoben wurl:Len (§ 5 Absatz 1), so kann diese unbedingte Ver­
urteilung den Widerruf des bedingten Strafnachlasses in ,ei,nem 
n<1ch § 265 der Strafprozeßordnung zu berücksichtigenden Urteil 
für sich allein nicht begründen; in di,esem Folie wurde ja dile 
Strafe ,nicht deshalb unbedingt dusgesprochen, weil die Voll­
streckung zweckmäßiger sch,ien als der vorläufige Strafaufschub, 
sondern <es konnte di-e Zweckmäßigkeit einer bedi1ngten Ver­
-urteilung überhaupt nicht überprüft werden; di-ese �rüf.ung der 
Zweckmäßigkeit soll in einem solchen Falle im· Widermfsver-
fahren ,nachg-eholt werden. 

1 

2. Wurde ein vorläufig,er Strafaufschub gewährt, obgl,eich
ein vorausgegangenes Straferkenntnis aus den Strafakten ersichtlich 
("aktenkundig") war, das gemäß § 265 der Strafproz-eßord'nu:ng
berücksichtigt werden mußte und die Entscheidung über den
Strafaufschub bee(nflussen konnte, so 901f ein Widerr,uf überhaupt
ausgeschlossen sein; denn hat der Ankläger trotz dieser ak,ten� 
kundig,en V,erurteilung den Ausspruch über den Strafnachlaß

· nicht oder erf.olgl,os bekämpft, s·o soll nicht di,e Möglichkeit ge­
schaffen werden, den rechtskräftigen Aufschub der Vollstr,eckung
im Widerrufsverfohr,en anzufochten. 

Schließlich mußte für den Fa•ll daß zwei oder mehrere 
z•usammeng,ehörige Erkenntnisse bedi�gte Strafnachlässe enthalten 
auch die Zuständi�keit zur .,Entscheidung über den Widerruf ge'.
regelt werden. Die Strafprozeßnovelle 1952 fügte daher im
·§. 1 des �esetzes ,über die ,bedingte Ve�urteilung die Be­
stimmung ein, daß von meh�eren in Betracht kommenden Ge­
rich,ten j,eweils nur -ein e i n z i g e s  entsdieidungsbefugt ist•
dadurch werden ,einander· widersprechende Entscheidungen übe;
den Widerruf vermieden. 

Li t e r a t u.r; Reg i•erungsvorla.ge. 

österrei d, ischen Strafprozeßgesetz,e. 
reichischen Strafprozesses. 

Dr. Li s s b a u e r- Dr. S u c ho m e l: Die 
Dr. J. K i m m  e 1: Lehrbud, des öster-

(2) Vor cfor Anordnun9' der Vollstr.eckung ist der Verurteilte vor dem
Ausspruch, daß die Sbrdfe nad,gelassen sei, der Ankläger und wenn eine 
Schutzdufsicht angeordnet war, auch die damit betraute Person zu hören. 
Au.eh ist vor dem Ausspruch über den Strafn.,chlaß abermals eine Auskunft 
des Strafregisteramtes einzuholen." 

16) Der § 265 der Strafprozeßordnung lautet: 
"Wird ein Angeklagter, gegen welchen bereits ein Strafurteil ergangen 

ist, einer anderen vor der Fällung jenes Strafurteils begangenen strafbaren
Handlung schuldig befunden-, so ist bei der Beme ,ssung der Strafe für die 
neu hervorgekommene strafbare Handlung auf die dem Schuldigen durd1 das
frühere Erkenntnis zuerkannte Strafe angemessene Rücksicht zu nehmen, so daß
die im Gesetze für die schw<>rer strafbare Handlung bestimmte höchste Strafe 
nie überschritten werden darf." 

Nicht selten· entnehmen wir der Presse, daß Kinder Opfer 
grausamer Verbr,echen oder Unfäll,e wurden. Manch solch
junge Mensch hätte ger•ettet werden können, würde er 
besser behütet worden sein. Eine ganz besondere Gefahr. be­
steht für die Kleinkinder. Di·ese lassen sich durch Geschenke 
leicht verlocken und vergessen allzu schnell die elterl.ichen 
Warnungen: nie mit Fremden zu gehen, keine Geschenke von 
Fremden anzunehmen und niemals in ein fremdes Fahrzeug z,u
klettern. Schulkinder (die gut erzogenen!) sind ja schon v::Jr• 
sichtig·er, wenn auch nicht verschlossen für vielleicht daheim 
entbehrte, leckere Geschenkstücke. Eltern können demnach ,nicht 
genug warnen und auf die dn allen Ecken und Enden drohende­
Gefahr hinweisen. 

Sexualverbrecher sind degenerierte Menschen,' di,e abe1 
keineswegs das Mal ihrer gemeinen Absichten an der Stirne
tragen, sondern listig· und vertrauenswürdig an das erwählbe
Subjekt herangehen. Daher Vorsicht bei Begegnung fremder 

• 
Menschen, und stets mit der Raffinierthei•t solcher Wüstlinge 
rechnen. Es könnte sonst sein, daß Eltem vor der geschändeten 

- Leiche ihres Kindes zusammenbrechen. Kommt einmal ein Kind 
nicht zur f,estg.es.etzten Stunde heim, dann, Eltern, zögert nicht 
lange und erstattet sogleich Anzeige. Oft konnte schon ein 
Kind dem Würg,egriff eines Verbrechers dadurch noch entzogen 
und damit eine Schandtat verhindert werden. 

Viele solcher Außenseiter der menschlichen Gesellschaft 
laufen frei herum und sollten in einem Heim sein, wo sie 
keinen Schaden anrichten können. Sie sind krdnk und nicht 
zurechnungsfähig. Eltern, die einen abnormalen Sohn haben 
tragen eine große Verantwortung u,nd machen sich schuldig: 
wenn sie aus Affenliebe · den Wüstling beschützen und ihn
der staatlichen Obhut vorenth<1lten. Sie hätten vielmehr die

erzeugt: 

T elephonanlagen 
jeder Größe 

Radiogeräte 
flir Batterie- und Netzbetrieb 

Verstärker 
!Ur Uebertragungsan�

Kondensatoren 
fllr alle Zwecke 

Batterien 
in allen Normgrößen 

Telephon- und Telegraphen­
Fabriks-Aktiengesellschaft 

KAPSCH & SOHNE 
Wien XII, Wagenseilgasse 1 R 39520 

Von Gend.-Revierinspektor OTTO JONKE 
Landesgendarmeriekommando für Saizburg 

gemachten Beobachtungen am Sohne sogleich ihrem Arzte mit­
z,uteilen, ehe noch ein Unglück geschieht, für das si.e sich 
ein Leben lang Vorwürfe machen müßten. Elternliebe ist etwas 
Wunderbares, kann aber gefährlich werden, wenn sie einen
Sohn qeschützt, der in Gewahrsam sein sollte. Es ist verständ­
lich, daß Eltern, besonders Mütter, nichts davon wissen wol­
l·en, daß ihr Sohn schlecht sei, doch machen sie sich mit 
diesem Behüten und Beschützen strafbar, weil sie di1e Au-gen 
gegen die Ausschweifungen ihres "Jungen" verschliießen. Eltem 
wissen es nämlich in der Regel genau, ob der Sohn 
r.egelmäßig früh zu Bett geht oder nachts 'ausschweift. 
Ein Beispiel: •Eine Mutter merkte, wie i'hr Sohn Nacht
für Nacht das Haus verließ, nachdem er die Familie
schlafend glaubte. Sie ahnte, daß der Junge etwas zu ver­
bergen hatte, etwas, dds er in der Dunk,elheit au,sführte. Und 
doch war dieser junge Mensch klug und ein guter Schüler. 
Man konnte es ihm nicht ansehen, daß er ein Wüstl.rng, 
Mörder und Einbrether war. Aber das Mutterherz .ahnte, daß 
etwas nicht in Ordnung war. Manche· bange Nacht lag sie 
wach, bis ihr Kind ,v,or Morgengrauen wiieder heimkehrte und
sich in sein Zimmer zurückschlich, nachdem er die ganz(. 
Nacht durchg.estrolc:;ht hatte. Sie stellte ihn nicht zur Rede, denn 
sie ·hatte Angs•t, etwas aufzudecken, was si•e nicht hören woflte, 
oder vielleicht fürchtete si•e ei1ne wahrscheinliche Unwahrheit 
aus dem Munde ihres Sohnes. Erst als der dritte Mord verübt
war, . wurde er von der Polizei au.fgegriffen und sitzt nun in
einem [rrenhaus. Drei Morde hätte di-ese Mutber ungeschehen 
machen können, wenn sie ihr�n Sohn nicht in Schutz genom­
men 'hätte. Eine andere Mutter dagegen liderte ihr,en Sohn den 
Behörden aus, n<1chdem er ein Kind angegriffen ,und ermordet
hatte. Sie selber hatbe ,noch ein Kind, ern Töcht.erlei.n, ,und 
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EISEN- UND TECHNISCHE 

G R O S S H_A N D L U N G 
Spezialabteilungen 

Bleche 
Schwarz- und Oualitätsbleche, Weißbleche, verzinkte Eisen• 

bleche, Zinkbleche, Aluminiumbleche 

Schrauben 
Handelsschraube.n, hochfeste .Stahlschrauben 

"ZET AGE"-Sperrkontramutter (Patent) 

Ciraphitschmelztiegel 
MORGAN-"Salamander" für Oesterreich 

Ciießerei-Bedarf 
''FOSECO''-Gi<.?Ber.ei-Chemikalien, Formerwerkzeuge, 

Graphite usw. 

Fonder-Erzeugnisse für Gießereien 
FONDERIT-T rod<en��nbinder, FONDEROL-Kernöl 

A. J. Ci A S S E R a CO. 
FROH ER: INDUSTRIE- UND BERGBAUBEDABFS-A. G. 

Büro: WIEN IV, BRUCKNERSTBA SSE 8 Tel. U 45 5 85 

Magazine: WIEN III, MAGAZINGASSE l Tel. U 17 248 

W I E N III, ASPANGBAHNHOF Tel. U l 711 30 
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Wl"ENER LAG E R- U N D KlJHLHAUS 
A !( T 11E H GESELLSCHAFT 

Direktion: Wien II, Handelskai 269 'Telephon R 42 5 50 Serie 

G e t r e i d e s p e i c h e r / K ü h 1 - u n d T i e f g e f r i e r - L a g e r h ä u s e r / S I ü c kg u t m a g a z i n e / Fr e i I o g e r p I ä I z e 

·Lagerung, Konservier1.,,1ng und Veredlung / Schiffs- und Bahnumschlag

J „OA�UJ �,r[§a �[§cec« 
Wien Vll/62, Lerchenfelderstr. 79-81 

- Telephon B 315 25

Gesamte Sportausrüstung und Bekleidung 

Die Fortsetzung des Beitrages "Presse und Staat" 

von Gend.-Bezirksinspektor Richard Soukup folgt 

in der nächsten Nummer. 

9Jiegufe11.. 
OAUERBRAND· 

ÖfEH-HERDE 

AUTOMAT­

KAMINE 

Zentral<Z: 

Wien XVIII, JörgerolroOe 10 

Filialen: 

Graz. Joonncumring IJ 
Linz„ Haupfplnlz 17 
Wr. Neustadt, BahngoHSC 22 

St. Pölten, Hessgossc 5 

Das Neueste 

Mäntel un� Anzüge· aus 

Gabardine und Cord 

Sakkos und Einzelhosen 

B·i 11-i g s t e  Pre ise 

JOSEF Schirmer 
Für das Frühjahr 

Loden- u. Cordsteireranzüge 
Mäntel aus Ballonseide 
Org. Ninoflex-u. Changeant­
Mäntel 

INNSBRUCK 

nur Meraner Straße 4 Zahl ungserleichterung 

wußte, wie es einer Mutter sein müßte, wenn ihr Kind einem 
solchen kra,nk,en, sexuell überspann�n Me-nschen zum Üpf.er 
fallen würde. Dieser Junge wor in -einem Heim gewesen, weil 
er sich schon öfters etwas zuschuld-en kommen ließ, wurde 
dann aber entlassen, unter Aufsicht gestellt und hatte in di,eser 
Zeit seine abscheuliche Tat begangen. Si1e war eine g-ute Mutter, 
weil sie erkannt hatte, selber ihrem Sohn zwar nicht geholfen, 
jedoch weitere Verbrechen verhütet zu haben. 

Eltern von ungefügigen und abnormale,n Kindenn haben eine 
hohe Verantwortung. Sie müssen aber wissen, daß sie jederzeit 
Hilf.e von seiten der Behörden haben können. Manch-er Bub, 
manches Mädchen würde heute nicht der Oeffentlichkeit zur 
Last Folien, wenn Eltern es z,ug,eben würden, diese krankhaft ver­
anlagten, zur Kriminalität nei-g,enden oder ihr bereits verf.allenen 
Kinder in einem Hei·m unterzubringen, bevor sie ,noch fürs 
Zuchthaus reif-en. 

Es ließe sich ein ,Buch füllen, würde man die Eig-enhei•ten 
der Täter und ihre mannigfachen Tatausführungen würdig•en und 
sie durch Beispi-ele aus aller Welt belegen. Es wär,e auch ein 
zu erschütterndes, ein zu trauriges Spiegelbild dies,er Zeit. 

Aber nicht nur . von Wüstlingen droht Kindern Gefahr. 
Das Spiel auf verkehrsreicher Straße wu,rde schon zum Grab 
und nur ein kleiner harmloser Ball war es, dem das Ki,nd auf 
die Fahrbahn nachlief, wo es dann von ei,nem Fahrzeug überfahren 

Herausgeber: Gendarmer ie-Oberst Dr. Ernst M • y r. - Eigentümer und Verleger: 
Illustrierte Rundschau der Genddrmerie. - Für den lnh• lt verantwortlich: 
Gend.-Mojor Käs. - Al le Wien III, Hauptstraße 68. - Druck: Ung.,r­

Druckerei, Wien III, Ungorgasse 2. 
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DIE 40-JAHR-FEIEII der österr. Klassenlotterie füllt mit der 
40-Jobr-F'eler cle.r Gescbiiftsstelle J, PROKOPP zusnmmen. 
Der Jublliiumssplelplon der 56. österr. Klassenlotterie: Ver­
mehrung der hohen Gewin ne bei gleichbleibendem Los­
preis. Vielfache Gewinnmöglichkeiten bis zu S 1,000.000. Wir 
weisen besonders auf unsere heutige Beilage der Ge­
schiirtsstelle J. PROKOPI', Wien VI, Morlohllfer Straße 29, 
hin. Es Ist nllgemeln bekannt - P-tlOKOPP-LOSE bringen 

Glück Ins Heim. 

wurde. Also weg von der Straße. Ebenso haben au.eh Kinder 
unbeaufsichtigt an Gewässern nichts zu s,uchen und ebenso­
wenig allein Fuhrwerke zu lenken. Es ist dies str.afbar und di,es 
gelte als Warnung, die ernst zu nehmien ist, soll einer gesund­
heitlichen Schädigung oder gar dem Tode des Ki1ndes durch 
Unfall vorg-ebeugt werden. 

Kinder werden unter Schmerzen geboren uind mit viel 
Mühe und Not großgezogen. Sollen' sie durch Leich-tf,ertigkeit 
oc;ler Gl-eichgültigkeit den tausend Zufälli·gkeiten des Alltags aus­
g-esetzt werden, zu Krüppeln werden, oder gar das junge Leben 
beenden, nur deshalb, weil Eltern ihnen nicht pflichtgemäß die 
nötige Obsorge angedeihen ließen? 

Eltern, hütet die K·inder, sie sind euer Glück, und dieses� 
ist mit ihr-em Gesundsei,n eng verknüpft! 

J-elut.i/1u.ihuuJ- und ({} eJCllJ.llihuuJ 

WIEN 111, HAUPTSTRASSE 68 

Telephon U 17 5 65/14 

Postsparkassenkonto 37.939 

ANZEIGENANNAHME: WerbeleiterKarl 

Bauer, Wien VIII, Josefstiidter Straße 105 

Telephon A 29 4 60 

Die Il lustrierte Rundsdi•u du Gend•rmerie ersdieint einm•I monatlid,. Nadi­
druck, oud, auszugsweise, nur mit Zustimmung der Redaktion. T extiinderungen 
bleiben vorbehalten. Im Falle höherer Gewalt besteht kein Ansprudi •u[ 
Lieferung oder Rückerstattung be.Mhlter Bezugsgebühren. Geriditsstand Wien. 

N E U E I N F O H R U N G ·B EI· M I L L E R : 
Rb fofort für olle ohtioen unb penfionierten &enbormerlebeomten Einhoufserleichterung burdJ unfere Kaufkreditaktion. 

• 

lilriliaWl!rketattmulfilreBeim 

6 LU m O FO R m 
DER KALTE LElffll 

Auskünfte bereltauilllglt in unferer lirebitobteilung. 

Chemische Fabrik 

Wilhelm 

Neuber A.G. 

Wien VI, Brückengasse 1 

Telephon B 27 .5 8.5 

MCBEL 
EIN NEUES ANGEBOT: 

-SCHLAFZIMMER „IDEAL"
Vollrundbau, Edelfurniere 

3590.- S 3130.- S 3880.- S 
4190.- S 4330.- S 4480.- S 
Es gibt kein besseres Zimmer zum gleichen Preis 
Wohnzimmer 3980.-S,Schrank 3tlg.Vollbau1160.- S 

MOBE LHAUS SCHUH & CHYLIK 
WIEN VIII, BLINDENGASSE NR. 7-12 

Auto-Provinzv,ersand / Zahlungserleichterungen 
Straßenbahnlinien 5, 46, J, 8, 118 

Modernes Wertheim- Mauersafe 

Verlä6lichste Sicherung gegen 

Feuer und Einbruch 

Verlangen Sie unseren Sonder­
Prospekt ! 

WERTHElffl 
Panzerkassen, Mauersafes, 
Juwelierpulte, Tresore 

Wien x, Wlenerbergstr. 21-23, TeL U 46 5 45 
Wien 1, WaWschgasse 15, TeL B 25 305 

AUTO BEHORDL. 
KONZESS. 

RETTUNG, HILFE, BERGUNG 

IOMAN & eo. 
Tel. U 45 4 30 
IV PRINZ-EUOEN-STR. 30 
LAUF ENDER DIENS T 

MAl{ART RADIO am Mal�artplatz in SALZ�.�.!!,� 
"SUPERIOR", 6-Röhren-Super mit Kurzwellenbanddehnun9

: o Te i lz;,lungszuschlag. 
Moderne Plattensplelschrlinke mit eingebautem Zehn-Pl•tten-Woch1ler A h l 5 300 _ 12 Monatsraten zu S 106.-, plus 1 �

nzd un9 , , 
für Normal- und Langspielplatten - Nu0�olzauslührung mit Kristall- A t mit den 14 Vorzügen. Kass•pre,s 
Tonarm und Saphirnadel. Kassapreis S 1955.-, Anzahlung S 200.-, "SUPER VIKTORIA", 

S 
d:� p

�•
r
�onatoraten zu S 113.-, plus 1°/o Teil-

Monatsraten zu S 146.- S 1695.-, Anzahlung 3 .-, 

zahlungszuschlag. · 
· b I su er 8 Röhren, zwei Lautsprecher, 

R Al:l-1O: 
"CARUSO" Hochleistungs-Ue er agerungs p , 

hl S 600 
Gelegenheitskäufe ab S 200.-. Genera lrepariert mit 3 Monaten Garantie, "t f" den Kenner Kassapreis 5 2890·-, Anza ung .-, 

S 50.- Anzahlung, Rest in Wochenraten zu S 10.-. 
das Spitzengera ur

S 190- plu� 1°/o Teilzahlungszuschldg, 
12 Monatsr,oten z_u 

II 
.
M, k von Radioapparaten von S 895.- aufwärts, 

0 Ap A G "ßt Auswahl ,n a en ar en 
1 .LI 1 Z KAPSCH-RADI - PAR TE - Modelle 1953 ro e „ C fe-Espressomaschinen. Bequeme Tei z= ung. 0/o u-

AL" 6 R h S d W I b S 8 A EI kt ohaushaltgeraten, a 
h W h "IDE , · ö ren- uper, rei el en ereiche. K•ssapreis 125 .-, n- • r 

U bindllaie Vorführung auch in I rer- o nung. · · 
zohlung S 250.-, 12 Monatsraten zu S 84.-, plus 1•/• Tei lzahlungszuschlag. sch lag pro Mon•'· nver 
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Midielin• 

Motorrad-Pneumatiks 
-

weid, - gesdimeidig - gleitsid,er 

MASTNAK 

TEILZAHLUNG 

Wäsche; 

Sloffe, 

Bekleidung, 

Schuhe, 

Leder- und 

Modewaren 

Schuhabteilung 

Offentliche Angestellte 

ohne Anzahlung. 

D ienstausweis erfordulich 

Wien V, Sdiönbnmner Stroße 94

Wien Vlll, Lerdienfelder S!rolle 1 50 

Wien VIII, Lerdienfelder Stra6e 1.58 

Wien XII, Meidlingcr Houplatraße .51 

Die Konsumgenossenschaft 
Ob 

. // 
11 erste1er 

in Bruck a. d. Mur 

mit ihren 45 Abgabestellen In den politischen 

Bezirken Bruck 11. d. Mur und Leoben bietet allen 

Konsumenten die Möglichkeit, ihre Einkäufe im 

Konsum zu besorgen. 

J.c,.4epf,, .i!.u1J & Co„
Gummif11briksniederl11ge 
und Lager von Semperitbereifungen 

WIEN IV, Schleifmühlg11sse 1 11 
Ruf: B 21014, Draht: Lutzgummi Wien 

Gendarmerie-General Dr. Josef Kimmel 

sc hreibt: 
... willkommene und wertvolle Bereicherung der Fachliteratur •.. 

Das österreichische Polizeirecht 
Mit einschlägigen Vorschri�en und erläuternden Bemerkungen 

sowie einem Sachverzeichnis 

Her11u;gegeben von 
Dr. Willibald Liehr und Dr. Albert Markovics 

Sektlonsnt im BM. f. Inneres Ministerialrat im Bunda,k•nzler•mt 

1. Teil
Polizeibehörden u. Sicherheitsorgane 

8°. 560 Seite9. Brosch, S 53.60, Ganzleinen geb. S 63.-

II. Teil

Materielles Polizeirecht (in 2 Bänden) 
Erster Band: so. 126 Seiten. Brosch. S 91.-, Gonzleinen geb. 1C6.- S 
Zweiter Band: eo. 508 Seiten. Brosdi. S 96.20, Ganzleinen geb. 112.- S 

Der 1. Teil umfaßt Org11nis11tion und Wirkungsbereich der Po­
lizeibehörden und Bundessicherheitsorgane. Der II. Teil ent­
hält alle einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Erlässe in 
ihrem geltenden Wortlaut und mit zahlreichen für die Pr11xi, 

wichtigen Anmerkun5en. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder beim 
Verleg M1nz� Wien 1, Kohlmarkt 16 

Die P olslermöbel- und Spezialmafrofzenwerksläf!en 

�f/Ä & ec,,_ 
SAALFELDEN (Salzburg) Tel. 237 

empfehlen ihre reidisorlierfen Oualitälser•

zeugnisse der gesomlen Exekufive mil Son•
derangebolen. 

Günsfige Teilzahlungsmöglichkeil, Pranko­
Lieferung nach überallhin. Teilen Sie uns 
noch heule Ihre Wünsche mil, wir werden Sie 
rasdi, 11uf und zufriedenslellend bedienen. 

V� rkut- iteun und� lto,&e �-f�

bei der 
VORARLBERGER LANDES- FEUERVERSICHERUNGS-ANSTALT 

BREGENZ, POSTFACH 20, FERNRUF 21 55 

Jllauno-rek & @ff. 
LWLc.<.#L<.<.,41:,(A,1.Jr..c..a..c.,«...«,QA.:,.,(ALIL,<, 'fll• h-. 1]/j• 

1iO iui I; (ßi§.undo-1<,l,e,<..11.Jcaß-e 2 

(ll 46 5 95 d-eF-i.1!. 

UNI-ERZEUGUNGS PROGRAM M 

q)htµik 
Baufeile zur zeifsporenden Aufbouphysik 

nach Ing. Ernsf Roller 
Einheillimes Sfalivmaferiol für Sdiule, lndusfrie 

• und forsdiung 
Bouleile zur Medionik 
Bouleile zur Eleklrizilälslehre 
Bouleile zur Üpfik 

Geräle zur Scnalfe�projekfion 

@heniie 
Geräle zur neuzeillidien Experimenloldiemie 

noch Prof. Dr. Ernsl Hauer 
Experimenliergeräle 

Chemikoliensälze 
Unfersudiungsgeräle 

Chemischer Loborbedarf 
Chemikolien 

yß 
U n i v e r s i fa s • L e h r m i tt c 1- G c s e II II c h a ff m. b. H. 

Wien III, Beatrixgassc 32, Tel. U 18 2.27 u. U 19 0 96 

K ARQSSERIEFABRIK 

IG. KASTENBOFER & CIE. 
V., Margarefensfra6e 105 Gegründet 1912 

40 Jahre Erfahrung in Neuanferligungen und Repara­

luren von Karosserien aller Ar!, in unseren Abtei­

lungen Wagnerei, Schlosserei, Spenglerei, 

Sattlerei, amerikanische_ Sprifzanlagen usw. 

Spezialität: Ganzsfahl-Karosserien, 
Havarie-Reparaturen' 

Telephon A 35 504 und B •20 3 96 

\ 

Die . Anforderungen, die an die 

Gendarmeriebeamlen geslelU wer­

den, verlangen nich{ nur körperliche 

Tüchtigkeit, sondern auch gei5tige 

Beweglichkeit 

Wer_ sich für die Abschlu.l}prüfung 
durch ein ordenHiches Selbs{sfodium 

ein gediegenes Wissen aneignen 

will, d�r greiH · nach den 

-,4,�-Leh�briefen 
für Deutsche Sprache; Gc?schichte und Geo• 

graphie, die den gesamlen Sto_ff 

in !eich{ faßlicher form mil vielen 

tlbungen, Auf gaben und ihren 

Lösungen bringen. Jeder Lehrgang 

·umfaßt 10 Lehrbriefe. 

Auskünfte edeiU gerne die Verwaltung der 

Aulim-Lehrbrief e, Wien III, Beafrixgasse 32 

,,�ie aa,,,ce" 
R. F L ES C H • B R U N N I N G E N 

VE RK AUfSVE R MITTLUN G 

Zenfrale: V., Wiedner Haupfslra6e 87 
(gegenüber MotzieinsdorferKirdte) Tel. U 46 .5 90 

Fil i a l e: II., Auss f e l l u ngsslr a ß e  1 
(beim Proterslern) Tel. R 4S 4 90 

� - G eschäflszei 1: 8--12.�0Uhr u.14-18Uhr 
Samslog 8 bis 12.�0 Uhr 
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MÖBELHAOS O LLR ICH, Sa I z b ur g, Paris-Lodron-Straße 9 
bietet ein reichhaltiges Lager in Wohn­
und Schlafzimmern, Küchen und Klein­
möbeln f ü r j e d e s H e i m !

. 
. 

II Der verbesserte „CO.MBI 53 

in allen Fadigesdiäften ! 

Ständige Ausstel I ung, unverbind liehe 
Besichtigung, eigene Werkstätte, -

qequeme Teilzahlungsmöglichkeit 

WEBWA RE N FABRIK 

WIEN X, PUCHSBAUMC ASSE NR. 2 5 - !17 

N O N D O R FE R  TEXTILFABRIK 

NONDORF, POST HOHENEICH , NO. 

�� 
VukauflbQro Wien 1, Rudollsplatz 6 

L..__ __________________ , -

5ur Ihre 

PH0TODIENSTSTELLEN 
BATTERIE­

FABRIK in Wien und der Provinz 

liefern wir sä m t1i c h e Bedarfsartikel 

Gegründet 1921 JOHANN PROKOSCH PHOTO-KONSUM 
Wien XIV, Cumberlandstraße 27 • Fernruf A 51 4 36 

SCHLAUCHARMATUREN 

S C HLAU C HHASPELN 

A. HAIDENTHALLER

& SOHN 

Tedin. Asbest- und Gummiwaren 

Salzburg, Linzer Gasse 46, Tel. 72 3 56 

RADIOTAUSCH 

BESONDERS 

LEICHT GEMACHT 

Ein Beispiel: Eumig 6 Röhren mit 7 Kreisen, 
daher besonders trennscharf .. S 1380.­
Bei Rückgabe eines Altgerätes mit einem 
Eintauschwert Anzahlung 12 Raten 
von 5 200.- S 80.- S 102.67 

Inhaber: 

Vinzenz Dworzak,. Johann Banzl 

W i e n  VI 
Capfstrangasse 2 
Telephon A :):) 0 81 und ß � 2 87 

Guchärtszcil von 8-17 Uhr, Samslag von 8-12 Uhr 

lan gjähriger Liefcranf d er 

Kulfurinstifute, Schulen, Behörden 
und Industrie 

RADIO WALTER 
Salzburg, Maxglaner Hauptstraße 22 

Tel 31 llt 
Auch alle anderen Markengeräte auf zwölf 

Monatsraten . Kostenlose Bildprospekte 

� 

- ....,..-

Wiener 
Rathauskeller 
TREFFPUNKT DER GUTEN 

GESELLSCHAFT 

OTT O KAS ER ER 

--

OoKo ���.�������!,� 
KÄRNTNERSTRASSE 61 SEHENSWÜRDIGKEIT WIENS 

R e I t a u r a n t In der 
BöscndorlerstraBe 

K a 1 1 e e h a u • elt 
eigener Konditorei 

Freizügige Selbstbe• 
dlcnungshallc 

TEDDY-BAR 

Das führende Haus filr Auto - ·Reparaturen 

Croß-Carage WURM 
,, 

SCHIRME 

Reparaturen D ELZE 
ABSCHLEPPDIE�ST '' 

J. BAUMANN, LINZ �:0n":i
e

:tr:
e

6!-;� 

Telephon 23 7 64 

In Salzburg decken Sie Ihren ßedarf an 

Damen- und Herrenbekleidung 

im führend en Kleid erhaus der Alpenländer, bei 

c« � a:w LA� [§ �
Plafzl t Schwarzsfr a6e 2 

Teilzah lun g in bequ e m e n Monafsra fe n 

übersiedeln Sie nur mit FALLENEGGER 

G 

Salzburg, Baierhammerstraße 14 
Telephon 71 4 61 
VermittlungeQ werden honoriert 1 

'I 

11 

II 

II 
II 

Tag- und Nachtdienst 

Klagenfurt Telephon 27 95

St.-Veiter Ring 25-27

BAUMEISTER 

lOSCHNIR <& Hll,NIR 

H O C H B AD 

STAHLB ETONBAU 

I N DUSTRI EB AU 

WIEN IX, ALSERBACHSTR. 9 

T ELEPH ON A 13 604 

EVVA--<W ER K 
INH. KARL JINDRICH 

" Spez ialerzeugung von 
S i  eh erh ei ts-Zyl inder­
schlössern al ler Art und 

·Eins c h lfrs s e lan lagen

Fabrik: WIEN V, Margaretenstr. 121 
Telephon B 22 4 29 und A 36 087 

�a. -lieinr. flilolf Dittrich Kolonialwaren, Kaffee, 

Wien XX, Jägerstra6e 41 Tee, Gewürze 

23 
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AKTIEN GESE L L SCHAF 'f. 

({}e,einiljte,-· 70�e� Q'heh�meij_fe,-
M Ö B E L V E B K � U F: W I E N V I, M A B I A H I L F E �B S T B A S S E 31

VI, CA PIS.TB AN GASSE 10) TELEPHON B 20405, B 22401 

WEITGEHENDE TEILZAHLUNGSMO�UCHKEIT 
KOSTENLOSE BERATUNG DURCH qESCHULTE f\RCHITEKTEN 

i�ii.t&eK­

. l�pc;,ple,,_ 

sAmum 
Wachstuch-lmitationspapiere, 

Bodenbelag; 
Papierservietten, 

Klosettpapiere, 
Kartonagestreifen, 

Bunt- u. Dekorationspapiere, 
Tischbelag, · t

Einbreitpapiere 

AUSTRIAS LEADINCi 

11EN'S WEAR STORE 

Für Exekutiv-Beamte 3 °/J R�b�tt 

Bekleidungshaus 

,,Texbages" 
Texlll-Hnndclsgcs. m. b. H. 

WIEN VII, Neubaugosse 28, Tel. B 30 .5 8.5, B 36 307 

LINZ, gegenüber Hauptbahnhof, Tel. 27 8 12 

Siimllidie Bekleidung für Herren, 

Damen und Kinder 

Schuhe aller Art, Belfworen (Sfepp­

ded1en, Mafrofzen usw.), Teppidie, 

Stoffe usw. 

gegen zinsenfreie Teilzahlung bis 

6. Monate (Ausnahmsbestimmungen

möglidi)

1 N ,.. 1 N Z audi Koffer- und Lederwaren und eigene 

Sportabteilung (Skier, Rodeln usw.) 

,Zum Einkauf ist mitzu�ringen: Diensfausweis, 

lefzfer Lohn- oder Gehalfssfreifen 

MAUARBEIT, 

TOlJT POUR MONSIEUR 

ORIGINAL EN6USCHE SIOHE 

WIEN III. LANDSTR.. �AUPT TIL 88 - 90 U 10 2 86 




